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Sitzung vom 09.11.2010 
Mitgeteilt am 12.11.2010 
Protokoll-Nr. 10-2050 
Reg.-Nr. B1.3.5  
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Teilrevision „Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn“ 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Der Bauperimeter Bergbahnen umfasst u.a. die Gebiete der Parkplätze Parsenn und Jakobshorn. 
Ursprünglich war das Areal des Parkplatzes Parsenn in der W3-Zone (AZ 0,6) und die Fläche des 
Parkplatzes Jakobshorn in der W4-Zone (AZ 0,8). Weil zum Zeitpunkt der Gesamtrevision von 
Baugesetz und Zonenplan (Teil Bauzonen) in der Volksabstimmung vom 4. März 2001 die 
Voraussetzungen für eine definitive Lösung noch nicht vorhanden waren, bildete man die Zone 
Bauperimeter Bergbahnen. In diesem Perimeter gilt das vormalige Recht weiter, das heisst, der 
Zonenplan und das Baugesetz aus dem Jahre 1977 mit allen seitherigen Revisionen behalten 
Gültigkeit. 
 
In der Abstimmung vom 31. Oktober 2004 stimmte der Souverän der Raumplanung Teil III A zu. 
Darin enthalten waren die Änderung des Baugesetzes und des Zonenplans betreffend Schmelz-
boden, diverse Umzonungen sowie Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren. Ursprünglich 
war vorgesehen, dass auch der Planungsbereich Bauperimeter Bergbahnen sowie der Camping-
platz Wolfgang Bestandteile der Abstimmung seien. Aufgrund der Reaktionen im Mitwirkungsver-
fahren wurden diese Teilbereiche jedoch zur vertieften Überarbeitung zurückgenommen. Damals 
rechnete der Kleine Landrat damit, im Spätherbst 2004 dem Grossen Landrat die revidierte 
Vorlage unterbreiten zu können. 
 
Es zeigte sich aber, dass diese Einschätzung zu optimistisch war und die Problemstellung durch 
einzelne Modifikationen nicht zu lösen war. Die Gemeindebehörde sah sich schliesslich gezwun-
gen, die definitive Zuweisung des Bauperimeters Bergbahnen neu zu entwickeln. 
 
 
2. Mehrfachnutzung von Parkplätzen 
 
Die Bergbahnen werden vom Bundesamt für Verkehr verpflichtet, für die Anlagenbenützer 
Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Diese Parkflächen sind der Grünzone entzogen. Es liegt auf 
der Hand und ist grundsätzlich unbestritten, dass eine Mehrfachnutzung anzustreben ist, da 
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mehrstöckige Tiefgaragen mit Hochbauten dem ökonomischen Umgang mit der beschränkten 
Ressource Boden entsprechen. Auch bei einer nicht durchgeführten Überbauung führt der 
Mehrwert des aufgezonten Bodens neben höheren Steuereinnahmen dazu, dass die Bonität bei 
Geldgebern steigt und dass damit die Voraussetzungen für die besonders bei Bergbahnen 
wichtigen Investitionen markant verbessert werden können. 
 
In gleichem Masse wie der Grundsatz unbestritten ist, bietet die konkrete Umsetzung meist 
Schwierigkeiten. Besonders fällt ins Gewicht, dass es sich bei den Parkflächen Parsenn und 
Jakobshorn um grosse Flächen handelt, die bei einer allfälligen Überbauung Auswirkungen auf 
Verkehr, Lärm und auf das städtebauliche Erscheinungsbild haben. 
 
Sechs Jahre nach der ursprünglich geplanten Verabschiedung zuhanden der Volksabstimmung 
liegt nun der in kooperativem Planungsverfahren erarbeitete Antrag vor. Es ist dem Kleinen 
Landrat ein Anliegen, die im Jahr 2001 in wesentlichen Teilen durchgeführte Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung abzuschliessen. Auch seitens der Davos Klosters Bergbahnen AG (DKB) 
wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass mit der 2001 durchgeführten Revision insgesamt 
namhafte Aufzonungen durchgeführt wurden und dass einzig die Bergbahnen als wichtiger 
volkswirtschaftlicher Faktor bis dato auf eine endgültige Lösung warten müssen. Schliesslich 
erwartet auch das kantonale Amt für Raumentwicklung (ARE), dass die seit Jahren bestehende 
Pendenz der Zonenplanrevision erledigt wird. 
 
Aufgrund der sehr komplexen Materie beurteilt es der Kleine Landrat als sinnvoll, den Bauperime-
ter Bergbahnen Parsenn und den Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn getrennt Parlament und 
Volk vorzulegen. 
 
 
3. Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn 
 
Im Planungsbericht Bauperimeter Bergbahnen vom Juli 2003 wurde auf den am 17. Mai 1995 
erlassenen Quartierplan verwiesen. Dieser sah die Erstellung von zwei Wohnblöcken vor. Zusätz-
lich waren auf den Parzellen 1376 und 5780 insgesamt 435 Parkplätze vorgesehen, davon 400 
für den Bergbahnbetrieb. Die AZ war mit 0,85 (W4) festgelegt, ein Teil der Parzelle 6142, auf der 
sich die Talstation der Bergbahn befindet, lag in der Zentrumszone. 
 
Die damalige Zielsetzung entspricht im Wesentlichen der heutigen Absicht, nämlich einerseits die 
Erhaltung der Parkplätze und anderseits eine Intensivierung der baulichen Nutzung sowie die 
räumliche Gliederung dieses Gebietes. 
 
Der Widerstand und die unterschiedliche Beurteilung der Betroffenen bei der im Jahr 2004 
geplanten Zonenplanrevision der Bergbahnparkplätze fokussierten sich auf das Areal Parkplatz 
Parsenn; der Umzonung Parkplatz Jakobshorn erwuchs keine Opposition in grösserem Rahmen. 
Aus diesem Grund wurde somit an der ursprünglichen Version von 2004 auch wenig geändert. 
 
 
3.1 Parkierung 
 
Das Areal Parkplatz Jakobshorn wird mit einer Parkplatzpflicht für den Bahnbetrieb von 440 PW-
Parkplätzen belegt. Darin enthalten sind 8 bis 15 Carparkplätze. 
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Der jetzige Carparkplatz befindet sich am Bahnhof Davos Platz (BhP) und ist in Besitz der 
Rhätischen Bahn (RhB). Die RhB plant in den nächsten Jahren eine Überbauung ihres Areals, 
das Quartierplanverfahren ist bereits abgeschlossen. Die DKB sah sich anfänglich mit der Situa-
tion konfrontiert, dass auf dem Bahnhof-Areal sämtliche Busparkplätze aufgehoben werden. 
Diese Ausgangslage ist zwar unabhängig vom Bergbahnperimeter entstanden. Trotzdem ver-
suchten die Beteiligten, eine befriedigende Lösung für dieses Problem zu finden. Da die Höhe der 
Unterführung Skistrasse für das Befahren mit Reisecars nicht ausreicht, wurde geprüft, ob ein 
Zugang für diese Fahrzeuge zum Jakobshorn-Parkplatz via Hertistrasse, Mattastrasse, Skistras-
se, Dammstrasse, Brämabüelstrasse in Frage kommt. Aufgrund der zu engen Strassenverhält-
nisse an der Ecke Dammstrasse / Skistrasse erwies sich diese Variante als nicht durchführbar. 
 
Schliesslich konnte die Vertretung von DKB mit den Investoren der Überbauung BhP sich auf die 
zur Verfügungsstellung von 6 bis 8 Busparkplätzen auf dem Bahnhof-Areal einigen (polyvalente 
Nutzung). Im Gegenzug gewährt die DKB den Investoren der Überbauung BhP zusätzliche 26 
PW-Parkplätze auf dem Parkplatz Jakobshorn. Diese Parkplätze sind den 440 Pflichtparkplätzen 
nicht anrechenbar. Zusätzlich konnte die Vertretung von DKB den ehemaligen Kehrplatz der 
VBD-Busse auf der Alberti mieten. Dieser Platz berechtigt gemäss Bewilligung des kantonalen 
Tiefbauamtes das Parkieren von 10 Cars. 
 
 
3.2 Verkehrserschliessung 
 
Die Erschliessung des Parkplatzes Jakobshorn erfolgt primär über die Skistrasse. Eine weitere 
Unterführung bildet die sehr enge Hofstrasse. Seit vielen Jahren steht schon die Forderung im 
Raum nach einer grosszügigen Unterführung, die nicht nur zu Gunsten der DKB sondern auch für 
die Überbauung auf dem Bolga-Areal entlang des Landwassers sowie für die Wohn- und Gewer-
bebauten an der Hofstrasse sinnvoll wäre. Nicht nur aufgrund der aktuellen Finanzsituation der 
Gemeinde wäre bei einem solchen Projekt eine Kostenbeteiligung der Begünstigten unabdingbar. 
Dies wären allerdings nicht nur die Bergbahnen, sondern auch die Besitzer der weiteren Liegen-
schaften im Umkreis Hofstrasse, Bolgen und Brämabüelstrasse. 
  
Abgesehen von der fehlenden Zufahrt zum Parkplatz Jakobshorn mit Cars ist die Unterführung 
für die Besucher der Bergbahn mit PWs via Skistrasse, beziehungsweise Bahnreisende via neuer 
Fussgängerunterführung, genügend. Das Problem stellt sich vielmehr bei der Einfahrt in die 
Talstrasse sowie durch die zusätzliche Belastung auf den Durchgangsstrassen an Spitzentagen 
während der Wintersaison. 
 
Aufgrund dieser Erkenntnis beauftragte die Gemeinde das Raumplaner- und Verkehrsingenieur-
büro Hartmann und Sauter mit einem Bericht über die voraussichtlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt mit der Umsetzung des Bauperimeters Bergbahnen Jakobshorn. 
 
Dieser Bericht kommt zum Schluss, dass die vorgesehene neue Parkierungsanlage im Bauperi-
meter Jakobshorn nur wenig Mehrverkehr verursacht und keine Änderung bei der heutigen 
Erschliessung über die Verbindung Talstrasse – Skistrasse – Brämabüelstrasse bedingt. Auch 
die geltenden Bestimmungen der Lärmschutzverordnung und der Luftreinhalteverordnung 
werden eingehalten. Das Gutachten empfiehlt eine Tempo-30-Limite auf der Talstrasse mindes-
tens vom Bahnhof Platz bis zur Kurgartenstrasse zu prüfen. Zusätzlich wird eine direkte Fuss-
gängerunterführung zwischen der bestehenden Personenunterführung des Bahnhofs und dem 
Bauperimeter Jakobshorn empfohlen. Eine Entschärfung der Verkehrssituation könnte durch eine 
Reduktion der Überbauungsdichte erreicht werden. Schliesslich empfiehlt der Bericht, im nach-







4/6 


Gemeinde Davos, Kleiner Landrat - Teilrevision Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn - 09.11.2010 


 


folgenden Quartierplanverfahren verbindliche Kompensationsmassnahmen hinsichtlich der 
zuständigen Luftbelastung festzulegen. 
 
 
3.3 Mehrwertabschöpfung 
 
Gemäss Empfehlung des Amtes für Raumentwicklung Graubünden (ARE) soll eine Mehrwertab-
schöpfung erfolgen. Der Mehrwert errechnet sich aus der Differenz des heutigen Bodenpreises 
zu demjenigen nach der Umzonung. Diese Mehrwertabschöpfung betrifft alle Parzellen des 
Bauperimeters Bergbahnen. Die kantonale Schatzungskommission legt die Differenz fest. Die 
Mehrwertabschöpfung ist mit 30 Prozent veranschlagt und ist in Form der Schaffung einer 
erhöhten Qualität für die Verkehrs- und Aussenraumgestaltung mit entsprechenden flankierenden 
Massnahmen einzusetzen. Diese Auflage ist ebenfalls vertraglich zwischen der DKB und der 
Gemeinde festgelegt. 
 
 
3.4 Beschränkung Zweitwohnungsbau 
 
Für die vorgesehene Aufzonung in die Wohnzone Davos Dorf / Platz (AZ 0,85) gelten die über 
das gesamte Gemeinde-Territorium gültigen Bestimmungen der Bauordnung mit den entspre-
chenden Einschränkungen (Lenkungsabgabe, Kontingentierung). Zusätzlich dürfen bei den 
erstellten Bauten höchstens 50 Prozent Zweitwohnungen erstellt werden. 
 
Der Kleine Landrat stellt fest, dass wie bei der Umzonung Parkplatz Parsenn erstmals bei einer 
Zonenänderung eine Mehrwertabschöpfung und eine zusätzliche Beschränkung für den Zweit-
wohnungsbau stipuliert werden. Aufgrund der schwierigen Ausgangslage im Bereich Zweitwoh-
nungsbau / Hotelneubau erscheinen ihm aber diese Massnahmen gerechtfertigt. 
 
 
3.5 Ergebnisse des Mitwirkungsverfahrens 
 
Die Unterlagen für das Mitwirkungsverfahren wurden durch die Gemeinde vom 16. April bis 17. 
Mai 2010 öffentlich aufgelegt. Zwei Parteien machten davon Gebrauch. 
 
Beide Parteien sprachen sich gegen eine Aufzonung in die Zentrumszone (AZ 1,25; W5) aus und 
wiesen auf die Zunahme des Verkehrs sowie die mangelhafte Erschliessung hin. 
 
Zusätzlich wurde von einer Partei gerügt, dass die Frage nach dem Baulandbedarf nicht geklärt 
sei. Ein Arealplan sei einem Quartierplanverfahren vorzuziehen. Es solle im Weiteren mit einem 
generellen Erschliessungsplan die strassenmässige Erschliessung geregelt werden. Weiter 
wurde angeregt, dass eine Abklärung über die Machbarkeit, die Umweltauswirkungen und die 
Erschliessung durchzuführen sei. Die Talstation der DKB solle in die Zone für touristische Infra-
struktur umgezont werden. Schliesslich sei eine Mehrwertabschöpfung zu prüfen. 
 
 
3.6 Stellungnahme des Kleinen Landrates zum Mitwirkungsverfahren 
 
Die kritisierten Bereiche und die empfohlenen Änderungen entsprechen zur Hauptsache den 
Vorbehalten des Vorprüfungsberichts und werden darum unter 3.8 behandelt. 
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3.7 Ergebnis der Vorprüfung durch das Amt für Raumentwicklung Graubünden 
 
Die Gemeinde Davos reichte am 2./3. Juni 2009 das Projekt Teilrevision der Ortsplanung für den 
Bauperimeter „Bergbahnen Jakobshorn“ beim Kanton zur Vorprüfung ein. Nebst dem Amt für 
Raumentwicklung (ARE) nahmen auch das Amt für Energie und Verkehr (AEV), das Amt für 
Natur und Umwelt (ANU), die Denkmalpflege, die Fachstelle „Langsamverkehr“, die Kantonspoli-
zei, Abteilung „Regionen- und Verkehrspolizei“, sowie das Tiefbauamt (TBA) zusätzlich Stellung. 
 
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2009 wurden die Ergebnisse der Vorprüfung der Gemeinde 
mitgeteilt. Das Amt für Raumentwicklung beurteilt zusammenfassend die Nutzungsplanung 
Bauperimeter Bergbahnen Parsenn und Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn als ein „gelunge-
nes Produkt“. Trotzdem wurde empfohlen, einige Bereiche zu überprüfen, und die nötigen 
Besprechungen mit den zuständigen kantonalen Amtsstellen zu führen. Dieser Meinungsaus-
tausch hat zwischenzeitlich in einvernehmlichem Rahmen stattgefunden. 
 
Bemängelt wurde, dass die Angaben über die Gesamtzahl der Parkplätze sowie die Umweltaus-
wirkungen fehlen. Zusätzlich wird eine Herleitung der vorgeschlagenen Zonenordnung erwartet, 
wenn an der Zentrumszone festgehalten werde. Das ARE befürwortet klar die Zone Dorf / Platz 
(AZ 0,85; W4). Die Talstation der DKB soll in die Zone für touristische Infrastruktur zurückgezont 
werden. Mindestens eine zusätzliche Fussgängerverbindung mit direktem Zugang zur Bergbahn 
sei in Betracht zu ziehen. Zudem sei eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. 
 
 
3.8 Stellungsnahme des Kleinen Landrates 
 
Der Kleine Landrat ist bereit, eine Tempo-30-Limite zu prüfen. Es ist vorgesehen, dass sich die 
Gemeinde zusammen mit der DKB und der RhB an einer neuen Fussgängerunterführung betei-
ligt. Zudem hat sich der Kleine Landrat aufgrund der Anregungen des vorliegenden Berichts, des 
Vorprüfungsberichts des ARE sowie von Anträgen aus dem Mitwirkungsverfahren entschlossen, 
die Parzellen 1376, 6441 und 6442 von der ursprünglich vorgesehenen Zentrumszone (AZ 1,25; 
W5) in die Wohnzone Dorf/Platz (AZ 0,85; W4) zurückzuzonen. Er übernimmt die Empfehlung, 
die Parzelle 6142 (Talstation DKB) in die Zone für touristische Infrastruktur umzuzonen. 
 
 
4. Zusammenfassung und Antrag 
 
Beim sogenannten Bauperimeter Bergbahnen geht es um eine Pendenz aus dem Jahre 2004. 
Die Umsetzung der berechtigten Forderung nach einer polyvalenten Nutzung der grossen Park-
plätze der Bergbahnen gestaltete sich schwierig und nahm ungeahnt viel Zeit in Anspruch. Der 
vorliegende Vorschlag wurde von Fachleuten im Auftrag des Kleinen Landrates entwickelt und 
dem ARE zur Vorprüfung unterbreitet. Nachdem alle wichtigen Forderungen des ARE erfüllt bzw. 
unterschiedliche Standpunkte bereinigt werden konnten (Bsp. Quartierplan statt Arealplan), 
entspricht die vorliegende Botschaft in Bezug auf Umweltverträglichkeit, Verkehr und in raumpla-
nerischer Hinsicht den geforderten Normen. Der betroffene Grundeigentümer erklärt sich in einer 
Vereinbarung bereit, die Gesamtplanung und damit auch die in den letzten Jahren zunehmenden 
Einschränkungen, die Mehrwertabschöpfung sowie die Rückzonungen zu akzeptieren. Das 
vorliegende Konzept erscheint der Behörde als ausgewogen. 
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Aufgrund dieser Ausgangslage ersucht der Kleine Landrat Sie, sehr geehrte Frau Landrätin, sehr 
geehrte Herren Landräte, auf das Geschäft einzutreten und die Anträge zuhanden der Volksab-
stimmung zu verabschieden. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat 
 
1. Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde einerseits und der Vertretung der Davos Klosters 


Bergbahnen AG andererseits sei zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2. Der Zonenplan Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn sowie der Generelle Gestaltungsplan 


Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn werden zuhanden der Volksabstimmung verabschie-
det. 


 
3. Der in die Zuständigkeit des Grossen Landrates fallende Generelle Erschliessungsplan 


Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn wird, unter Vorbehalt der Zustimmung in der Volks-
abstimmung zu Ziffer 2, erlassen. 


 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
- Zonenplan "Bauperimeter Bergbahnen Parsenn / Jakobshorn" 
- Genereller Gestaltungsplan "Bauperimeter Bergbahnen Parsenn / Jakobshorn" 
- Genereller Erschliessungsplan "Bauperimeter Bergbahnen Parsenn / Jakobshorn" 
- Vereinbarung 
- weitere Berichte 
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Protokoll-Nr. 11-156 
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An den Grossen Landrat 
 
 
Stellungnahme zu den Beschlüssen der Raumplanungskommission des Grossen 
Landrates zur 
– Teilrevision Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn 
– Teilrevision Bauperimeter Bergbahnen Parsenn 
 
Der Kleine Landrat hat die beiden Protokolle der Sitzungen der Raumplanungskommission vom 
23. November 2010 und 25. Januar 2011 zur Kenntnis genommen. Die Raumplanungskommis-
sion hat Änderungen an den vom Kleinen Landrat unterbreiteten Vorlagen vorgeschlagen. Der 
Kleine Landrat nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 


1. Teilrevision Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn 
 


Antrag Kommission Stellungnahme Kleiner Landrat 
Die Vereinbarung soll mit dem Datum 
„17.01.2011“ ergänzt werden. 


Der Kleine Landrat unterstützt den Antrag der 
Kommission. 


 


2. Teilrevision Bauperimeter Bergbahnen Parsenn 
 


Antrag Kommissionsminderheit Stellungnahme Kleiner Landrat 
Der in die Zuständigkeit des Grossen Land-
rates fallende Generelle Erschliessungs-
plan Bauperimeter Bergbahnen Parsenn 
wird, unter Vorbehalt der Zustimmung in 
der Volksabstimmung zu Ziffer 2, erlassen 
mit Ausnahme der blau eingezeichneten 
Verkehrsführung (süd-östliche Umfah-
rung des Seehofseelis und Zugang auf 
die Promenade über die Parzelle 837) 
und der grün schraffierten Fläche (Be-
gegnungszone) und unter vorläufiger 
Beibehaltung der bestehenden Ver-
kehrswege. 


Der Kleine Landrat hält an seinem Antrag 
fest. 
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Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Protokoll der Sitzung der Raumplanungskommission vom 23. November 2010 
– Protokoll der Sitzung der Raumplanungskommission vom 25. Januar 2011 
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An den Grossen Landrat 
 
 
Teilrevision Bauperimeter Bergbahnen Parsenn 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Der Bauperimeter Bergbahnen umfasst u.a. die Gebiete der Parkplätze Parsenn und Jakobshorn. 
Ursprünglich war das Areal des Parkplatzes Parsenn in der W3-Zone (AZ 0,6) und die Fläche des 
Parkplatzes Jakobshorn in der W4-Zone (AZ 0,8). Weil zum Zeitpunkt der Gesamtrevision von 
Baugesetz und Zonenplan (Teil Bauzonen) in der Volksabstimmung vom 4. März 2001 die 
Voraussetzungen für eine definitive Lösung noch nicht vorhanden waren, bildete man die Zone 
Bauperimeter Bergbahnen. In diesem Perimeter gilt das vormalige Recht weiter, das heisst, der 
Zonenplan und das Baugesetz aus dem Jahre 1977 mit allen seitherigen Revisionen behalten 
Gültigkeit. 
 
In der Abstimmung vom 31. Oktober 2004 stimmte der Souverän der Raumplanung Teil III A zu. 
Darin enthalten waren die Änderung des Baugesetzes und des Zonenplans betreffend Schmelz-
boden, diverse Umzonungen sowie Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren. Ursprünglich 
war vorgesehen, dass auch der Planungsbereich Bauperimeter Bergbahnen sowie der Camping-
platz Wolfgang Bestandteil der Abstimmung seien. Aufgrund der Reaktionen im Mitwirkungsver-
fahren wurden diese Teilbereiche jedoch zur vertieften Überarbeitung zurückgenommen. Damals 
rechnete der Kleine Landrat damit, im Spätherbst 2004 dem Grossen Landrat die revidierte 
Vorlage unterbreiten zu können. 
 
Es zeigte sich aber, dass diese Einschätzung zu optimistisch war und die Problemstellung durch 
einzelne Modifikationen nicht zu lösen war. Die Gemeindebehörde sah sich schliesslich gezwun-
gen, die definitive Zuweisung des Bauperimeters Bergbahnen neu zu entwickeln. 
 
 
2. Mehrfachnutzung von Parkplätzen 
 
Die Bergbahnen werden vom Bundesamt für Verkehr verpflichtet, für die Anlagenbenützer 
Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Diese Parkflächen sind der Grünzone entzogen. Es liegt auf 
der Hand und ist grundsätzlich unbestritten, dass eine Mehrfachnutzung anzustreben ist, da 







2/7 


Gemeinde Davos, Kleiner Landrat - Teilrevision Bauperimeter Bergbahnen Parsenn - 09.11.2010 


 


mehrstöckige Tiefgaragen mit Hochbauten dem ökonomischen Umgang mit der beschränkten 
Ressource Boden entsprechen. Auch bei einer nicht durchgeführten Überbauung führt der 
Mehrwert des aufgezonten Bodens neben höheren Steuereinnahmen dazu, dass die Bonität bei 
Geldgebern steigt und dass damit die Voraussetzungen für die besonders bei Bergbahnen 
wichtigen Investitionen markant verbessert werden können. 
 
In gleichem Masse wie der Grundsatz unbestritten ist, bietet die konkrete Umsetzung meist 
Schwierigkeiten. Besonders fällt ins Gewicht, dass es sich bei den Parkflächen Parsenn und 
Jakobshorn um grosse Flächen handelt, die bei einer allfälligen Überbauung Auswirkungen auf 
Verkehr, Lärm und auf das städtebauliche Erscheinungsbild haben. 
 
Sechs Jahre nach der ursprünglich geplanten Verabschiedung zuhanden der Volksabstimmung 
liegt nun der in kooperativem Planungsverfahren erarbeitete Antrag vor. Es ist dem Kleinen 
Landrat ein Anliegen, die im Jahr 2001 in wesentlichen Teilen durchgeführte Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung abzuschliessen. Auch seitens der Davos Klosters Bergbahnen AG (DKB) 
wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass mit der 2001 durchgeführten Revision insgesamt 
namhafte  Aufzonungen durchgeführt wurden und dass einzig die Bergbahnen als wichtiger 
volkswirtschaftlicher Faktor bis dato auf eine endgültige Lösung warten müssen. Schliesslich 
erwartet auch das Amt für Raumentwicklung Graubünden (ARE), dass die seit Jahren bestehen-
de Pendenz der Zonenplanrevision erledigt wird. 
 
Aufgrund der sehr komplexen Materie beurteilt es der Kleine Landrat als sinnvoll, den Bauperime-
ter Bergbahnen Parsenn und den Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn getrennt Parlament und 
Volk vorzulegen. 
 
 
3. Bauperimeter Bergbahnen Parsenn 
 
Im Planungsbericht Bauperimeter Bergbahnen vom Juli 2003 wurde ein Konzept Nord und ein 
Konzept Süd (Kreisellösung) entwickelt. Diese Konzepte unterscheiden sich im Wesentlichen 
durch den Standort der Parkierungsanlage und die Verkehrsführung. Während das Konzept Nord 
ein fünfstöckiges Parkhaus mit insgesamt 800 bis 900 Parkplätzen unter dem Dorfseeli vorsah, 
unter Beibehaltung der heutigen Bahnüberquerung, beabsichtigte man im Konzept Süd ein 
oberirdisches Parkhaus auf der Fläche der Parzelle 821 von Frau Silvia Hüsler. Die Erschlies-
sung der Parkierungsanlage wäre durch eine Unterführung unter der RhB-Linie im Bereich des 
Hotels Montana erfolgt. Bei der Evaluation der beiden Varianten haben die Grundeigentümer, die 
Anwohner und die Gemeinde Davos das Konzept Süd klar favorisiert. 
 
Schliesslich musste aber von dieser Variante Abstand genommen werden, denn weder die 
Vertretung der Bergbahnen, des kantonalen Tiefbauamtes noch der RhB waren bereit, dieses 
Projekt mitzutragen, beziehungsweise sahen sich ausserstande, sich in grösserem Masse an der 
Unterführung finanziell zu beteiligen. 
 
 
4. Konzept B Platzumfahrung 
 
Unter Beizug von Fachleuten und Studierenden der Fachhochschule Nordwestschweiz zwischen 
November 2005 und Juni 2006 im Rahmen einer Lernplattform wurden verschiedene Testpla-
nungen durchgeführt. Diese bildeten die Grundlage für das vorliegende Grundkonzept zum 
Städtebau, zum Freiraum und zum Verkehr. 
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Im Vorprüfungsbericht des Amtes für Raumentwicklung Graubünden (ARE) vermochte das 
erarbeitete Konzept Kreisellösung insgesamt zu überzeugen. Im erwähnten Planungsbericht 
schneidet das vorliegende Konzept sogar deutlich besser ab, als das ursprünglich favorisierte 
Konzept Süd mit Kreisel und Unterführung. 
 
 
4.1 Parkierung 
 
Dem heutigen Projekt liegt die Prämisse zugrunde, dass im Zusammenhang mit der Überbauung 
des Parsennparkplatzes über den Bahnübergang nicht mehr Verkehr entstehen darf als bis 
anhin. Denn nur unter dieser Auflage ist es vertretbar, auf eine Unterführung zu verzichten und 
den bestehenden Niveauübergang über die Bahnlinie weiter zu benutzen. Da etwa die Hälfte der 
450 Pflichtparkplätze für eine mögliche Überbauung (Nutzung offen) benötigt wird, müssen die 
Bergbahnen die andere Hälfte andernorts erstellen. 
 
Die Gemeinde gab dem Büro für Verkehrsplanung Jenni und Gottardi AG den Auftrag, eine 
verkehrstechnische und wirtschaftliche Analyse vorzunehmen (Davos, Parkhäuser Dorf und See, 
September 2008), sowie dem Architekten Marcel Liesch (Planungs- und Vorprüfungsbericht vom 
21. Januar 2008 bzw. vom 18. Mai 2009 mit Untervarianten). 
 
Konkret wurden die Standorte Dorf und See genauer überprüft. Die zwei Gutachten kommen zum 
Schluss, dass das Parkhaus Dorf, also ein Parkhaus unter dem Dorfseeli, unabhängig der 
Grösse in verkehrstechnischer und wirtschaftlicher Hinsicht sowie auch in Bezug auf die Mach-
barkeit zu bevorzugen sei. 
 
Dieses Parkhaus muss vor oder gleichzeitig zur zonenkonformen Überbauung an die Hand 
genommen werden. Es ist damit sichergestellt, dass während dem Schneesportbetrieb der 
Bergbahn immer 450 Parkplätze zur Verfügung stehen. Gemäss Vereinbarung mit der DKB kann 
im Falle der Realisierung eines einzelnen Hotels auf dem Gelände des heutigen Parsenn-
parkplatzes auf die Schaffung der Parkierungsanlage unter dem Dorfseeli verzichtet werden. 
 
Beim Bau dieser Anlage übernimmt die DKB 225 Parkplätze, bis zu 225 Parkplätze kann die 
Gemeinde als öffentliche Parkplätze übernehmen, wobei sie diese auch an Dauermieter und 
Anstösser weitergeben kann. Sollte die Gemeinde Davos auf die Realisierung dieser Parkplätze 
verzichten, ermöglicht sie der DKB den Bau eines Parkhauses mit mindestens 225 Parkplätzen. 
Die Kosten des Bodens werden gemäss amtlicher Schatzung ermittelt. Die Auflage zur Erstellung 
von zusätzlichen Parkierungsmöglichkeiten betrifft die Parzelle Nr. 5495 der DKB, nicht aber die 
Parzellen Nr. 821 und Nr. 822 von Frau Silvia Hüsler. 
 
 
4.2 Verkehrserschliessung 
 
Die Rahmenbedingungen für die Verkehrserschliessung des Parsennparkplatzes wurden bereits 
abgehandelt. Für die Verkehrserschliessung im Gebiet Zentrum Davos Dorf wurde ebenfalls das 
Ingenieurbüro Hartmann & Sauter beauftragt, die Verkehrserschliessung und die Auswirkungen 
auf die Umwelt zu prüfen (Neue Tiefgarage Zentrum Davos Dorf, Dezember 2008; Planungs- und 
Vorprüfungsbericht vom 18. Mai 2009). Drei Varianten wurden weiterverfolgt: 
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1. Variante Hotel Parsenn Nord: Bei dieser Variante wird der Verkehr etwa 60 Meter im Gegen-
verkehr über die verbreiterte Talstrasse geführt, um dann im Einbahnverkehr über eine neue 
Querverbindungsstrasse nördlich des Hotels Parsenn in die Promenade geleitet zu werden. 


 
2. Variante Hotel Parsenn Süd: Analog Variante Hotel Parsenn Nord mit dem Unterschied, dass 


die Strecke auf der Talstrasse im Gegenverkehr weiter gezogen wird und die Querstrasse 
zwischen dem Hotel Parsenn und dem Café Weber zu liegen kommt. 


 
3. Variante Dischmastrasse. Bei dieser Streckenführung wird der Abschnitt im Gegenverkehr 


auf der Talstrasse bis zur Dischmastrasse weitergeführt. 
 
Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wird klar die Variante 2 bevorzugt. Massnahmen zur Lärmre-
duktion sowie der Bereitstellung von Kurzzeitparkplätzen in unmittelbarer Nähe zum Café Weber 
muss in der Planungsphase Beachtung geschenkt werden. Eine weitere mittel- bis langfristige 
Variante besteht schliesslich darin, den Abschnitt mit Gegenverkehr auf der Talstrasse bis zur 
Kurparkstrasse zu verlängern. Allerdings hätte diese Variante erhebliche Investitionen in die 
Talstrasse zur Folge. Die Zufahrt zum Parkhaus erfolgt in einem Einlenker entlang der Talstras-
se. Eine Fussgängerverbindung zwischen dem Parkplatz Parsenn und der zu erstellenden 
Tiefgarage ist in der Vereinbarung mit den Bergbahnen ebenfalls vorgesehen. 
 
Bei allen vorgestellten Varianten entsteht auf dem Areal Dorfseeli eine attraktive Begegnungszo-
ne ohne Individualverkehr. 
 
 
4.3 Mehrwertabschöpfung 
 
Gemäss Empfehlung des ARE soll eine Mehrwertabschöpfung erfolgen. Der Mehrwert errechnet 
sich aus der Differenz des heutigen Bodenpreises zu demjenigen nach der Umzonung. Diese 
Mehrwertabschöpfung betrifft alle Parzellen des Bauperimeters Bergbahnen. Die kantonale 
Schatzungskommission legt die Differenz fest. Die Mehrwertabschöpfung ist mit 30 % veran-
schlagt und ist in Form der Schaffung einer erhöhten Qualität für die Verkehrs- und Aussenraum-
gestaltung mit entsprechenden flankierenden Massnahnen zu leisten. Diese Auflage ist ebenfalls 
vertraglich zwischen DKB und der Gemeinde festgelegt. 
 
 
4.4 Beschränkung Zweitwohnungsbau 
 
Für die vorgesehene Aufzonung in die Wohnzone Davos Dorf / Platz (AZ 0,85) gelten die über 
das gesamte Territorium gültige Bauordnung mit den entsprechenden Einschränkungen (Len-
kungsabgabe, Kontingentierung). Zusätzlich dürfen bei den erstellten Bauten höchstens 50 % 
Zweitwohnungen erstellt werden. 
 
Der Kleine Landrat stellt fest, dass erstmals bei einer Umzonung in eine definierte Zone Mehr-
wertabschöpfungen und zusätzliche Beschränkung für den Zweitwohnungsbau stipuliert wurden. 
Aufgrund der schwierigen Ausgangslage im Bereich Zweitwohnungsbau / Hotelneubau erscheint 
ihm aber diese Massnahmen gerechtfertigt. 
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4.5 Ergebnisse des Mitwirkungsverfahrens 
 
Die Auflagen für das Mitwirkungsverfahren waren bei der Gemeindeverwaltung gemäss Publika-
tion vom 15./16. April 2010 für die Öffentlichkeit vom 16. April bis zum 17. Mai 2010 zugänglich. 
Zwei Parteien machten vom Mitwirkungsverfahren Gebrauch. Zusätzlich äusserte sich die 
Fraktionsgemeinde Davos Dorf kritisch zur vorgeschlagenen Verkehrsführung. 
 
Beide Parteien rügen das überdimensionierte Parkhaus südlich der Museumsstrasse mit über 
1'500 Parkplätzen und den damit verbundenen zusätzlichen Verkehr. Auch wurde mit Recht 
darauf hingewiesen, dass in diesem Falle eine UVP vorgeschrieben wäre. Ein oberirdisches 
Parkhaus mit mehr als 450 Parkplätzen beinhaltete das ehemalige „Konzept Süd“ mit Kreisel und 
Unterführung. 
 
 
4.6 Stellungnahme Kleiner Landrat 
 
Offensichtlich liegt bezüglich der Anzahl Parkplätze ein Missverständnis vor. Die vorgesehene 
Anzahl Parkplätze auf dem Parsennparkplatz wird insgesamt nicht erhöht. In den Stosszeiten im 
Winterhalbjahr wird es bei einer Umsetzung des Projekts auf der Museumsstrasse weniger und 
nicht mehr von den Bergbahnen verursachten Verkehr geben. 
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass die bestehende Zone genüge und dass die gegenüber der 
Stockwerkeigentümergemeinschaft „Auf der Bünda“ gelegenen Gebäude nicht mehr als drei 
Stockwerke betragen dürfen. Ein zusätzlicher Sperrbereich von mindestens 30 Metern zu den 
bestehenden Gebäuden an der Museumsstrasse sei zu schaffen. 
 
 
4.7 Ergebnis der Vorprüfung durch das Amt für Raumentwicklung Graubünden 
 
Die Gemeinde Davos reichte am 2./3. Juni 2009 das Projekt Teilrevision der Ortsplanung für den 
Bauperimeter „Bergbahnen Parsenn, Davos Dorf“ ein. Nebst dem ARE nahmen auch das Amt für 
Energie und Verkehr (AEV), das Amt für Natur und Umwelt (ANU), die Denkmalpflege, die 
Fachstelle „Langsamverkehr“, die Kantonspolizei, Abteilung „Regionen- und Verkehrspolizei“, das 
Tiefbauamt (TBA) sowie die Rhätische Bahn (RhB) zusätzlich Stellung. 
 
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2009 wurden die Ergebnisse der Vorprüfung der Gemeinde 
mitgeteilt. Die aufgeführten Punkte haben unterschiedliche Bedeutung, einzelne Bereiche sind 
zwingend zu überprüfen, andere Bemerkungen hingegen sind als Anregungen und Empfehlun-
gen zu verstehen. 
 
Grundsätzlich wurde die Siedlungsgestaltung und die Siedlungsqualität positiv beurteilt: „Die 
Weiterentwicklung der Planung für den Bauperimeter „Bergbahnen Parsenn, Davos Dorf“ beurtei-
len wir als zweckmässig und gelungen. Das vorliegende städtebauliche Konzept vermag zu 
überzeugen.“ 
 
Bemängelt wurde, dass die Richtplankonformität der vorliegenden Nutzungsplanung fehle und 
dass eine Ergänzung erforderlich sei. Der Kleine Landrat ist sich diesem Mangel bewusst und hat 
darum schon im Jahr 2008 das Büro Monsch AG in Chur beauftragt, den regionalen Richtplan zu 
erarbeiten. Nach einem Zwischenbericht durch das ARE, bei dem verschiedene Ergänzungen 
gefordert wurden, wird die geforderte Richtplanung in nächster Zeit fertiggestellt. 
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Die Empfehlung des ARE, gemäss neuem Raumplanungsgesetz (KRG, Art. 19 Abs. 3) eine 
Mehrwertabschöpfung zu verfügen, um eine erhöhte Qualität für die Verkehrs- und Aussenraum-
gestaltung in den betroffenen Gebieten zu schaffen, wurde berücksichtigt. 
 
Das ARE stellt statt einer von der Gemeinde vorgesehene Quartierplanpflicht (QP) eine Areal-
planpflicht(AP) für die Parzellen Nr. 821, 822, 837, 838, 843 und Nr. 5495 zur Diskussion. Der 
Hauptunterschied zwischen den beiden Verfahren besteht darin, dass das QP-Verfahren von der 
Gemeinde selbst durchgeführt werden kann und das AP-Verfahren vom Kanton begleitet wird. 
Wir vertreten die Meinung, dass das QP-Verfahren vorzuziehen ist, da bei diesem Verfahren 
auch die Meinung der Anstösser besser eingezogen wird. Gemäss zwischenzeitlich erfolgten 
Gesprächen ist das ARE bereit, der Argumentation der Gemeinde Davos zu folgen. 
 
Die Erwartungen des ARE betreffend einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung hat die Gemein-
debehörde aufgenommen und auferlegt den Grundeigentümern und deren Rechtsnachfolgern die 
Bedingung, höchstens 50 % der überbauten Fläche als nichtbewirtschaftete Zweitwohnungen zu 
nutzen. 
 
Die Pflicht zur Durchführung einer formellen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die vorge-
sehenen rund 900 Parkplätze auf dem Bauperimeter „Davos Dorf“ wird ebenfalls aufgenommen 
und im Rahmen des QP-Verfahrens einverlangt. 
 
Der Kleine Landrat vertritt die Ansicht, dass die Zone Arbeiten und Wohnen zwar gut gemeint 
war, sich aber in der Praxis nicht bewährte. Deshalb möchte er die Empfehlung des ARE über-
nehmen und die erwähnte Zone nicht auf die Parzelle Nr. 838 (Areal Dorfseeli) ausdehnen. 
 
Im Vorprüfungsbericht wurde die Querverbindung im Zusammenhang mit dem Lärmschutz 
kritisch analysiert. Das ARE beurteilt die eingereichten Grundlagen zu den Aspekten „Verkehr“, 
sowie „Lärm- und Luftbelastung“ als gut, sieht aber in der Begründung für die Favorisierung der 
Variante Hotel Parsenn Süd noch weiteren Erklärungsbedarf. Auch wird in diesem Zusammen-
hang darauf hingewiesen, dass mit geeigneten Massnahmen die Einhaltung der Immissions-
grenzwerte sichergestellt werden muss. In den mit dem ARE durchgeführten Besprechungen 
konnten die Argumente, die zur Variante Hotel Parsenn Süd führten, erörtert werden. Mit der 
vorgesehenen Mehrwertabschöpfung sind auch die Mittel für zusätzliche Massnahmen im Be-
reich Lärmschutz vorhanden. 
 
Ein weiterer Problemkreis, der thematisiert werden muss, ist die Verkehrszunahme auf der 
Mühlestrasse. Einerseits ist sichergestellt, dass der Verkehr im Zusammenhang mit dem Par-
sennparkplatz konstant bleibt, in dem Sinne, dass keine zusätzlichen Parkplätze gebaut werden. 
Andererseits aber könnte eine Überbauung auf den Parzellen von Frau Silvia Hüsler sowie 
weitere Bauten im Quartier der Mühlestrasse zu einer Verkehrszunahme führen. 
 
Weitere Hinweise und Empfehlungen, die im ausführlichen Vorprüfungsbericht des ARE aufge-
führt wurden, sind technischer Natur beziehungsweise konnten in den verschiedenen Sitzungen 
bereinigt werden. Jedenfalls sind die Aussichten gut, dass bei einer Zustimmung des Souveräns 
zur Vorlage die Inkraftsetzung durch die Kantonsregierung ohne weitere substanzielle Auflagen 
erfolgen wird. 
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5. Zusammenfassung und Antrag 
 
Beim sogenannten Bauperimeter Bergbahnen geht es um eine Pendenz aus dem Jahre 2004. 
Die Umsetzung der berechtigten Forderung nach einer polyvalenten Nutzung der grossen Park-
plätze der Bergbahnen gestaltete sich schwierig und nahm ungeahnt viel Zeit in Anspruch. Der 
vorliegende Vorschlag wurde von Fachleuten im Auftrag des Kleinen Landrates entwickelt, dem 
ARE zur Vorprüfung unterbreitet und entspricht technisch sowie in Bezug auf Umweltverträglich-
keit und Raumplanung den geforderten Normen. Die betroffenen Grundeigentümer erklären sich 
in einer Vereinbarung bereit, die Gesamtplanung und damit auch die in den letzten Jahren 
zunehmenden Einschränkungen und die Mehrwertabschöpfung zu akzeptieren. Das vorliegende 
Konzept erscheint der Behörde auch politisch als ausgewogen. 
 
Aufgrund dieser Ausgangslage ersucht der Kleine Landrat Sie, sehr geehrte Landrätin, sehr 
geehrte Landräte, auf das Geschäft einzutreten und den Anträgen zuhanden einer Volksabstim-
mung zuzustimmen. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde einerseits und den Gegenparteien 1 und 2 


andererseits sei zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2. Der Zonenplan Bauperimeter Bergbahnen Parsenn sowie der Generelle Gestaltungsplan 


Bauperimeter Bergbahnen Parsenn werden zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. 
 
3. Der in die Zuständigkeit des Grossen Landrates fallende Generelle Erschliessungsplan 


Bauperimeter Bergbahnen Parsenn wird, unter Vorbehalt der Zustimmung in der Volksab-
stimmung zu Ziffer 2, erlassen. 


 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Zonenplan "Bauperimeter Bergbahnen Parsenn / Jakobshorn" 
– Genereller Gestaltungsplan "Bauperimeter Bergbahnen Parsenn / Jakobshorn" 
– Genereller Erschliessungsplan "Bauperimeter Bergbahnen Parsenn / Jakobshorn" 
– Vereinbarung 
– Planungs- und Mitwirkungsbericht 
– Bericht Verkehr / Umwelt 
– weitere Berichte 
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Sitzung vom 22.02.2011 
Mitgeteilt am 25.02.2011 
Protokoll-Nr. 11-137 
Reg.-Nr.  
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Einstellung im Amt und Amtsenthebung 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Am 20. Oktober 2008 reichten Landrat Christian Markutt und sechs Mitunterzeichner eine Motion 
ein, welche gesetzliche Grundlagen für eine Einstellung im Amt sowie für eine Amtsenthebung 
von Mitgliedern des Kleinen Landrates, des Grossen Landrates und des Schulrates fordert. 
 
Das Davoser Rechtsbuch kennt keine gesetzlichen Grundlagen zur Amtsenthebung. Auch ist 
kein Fall bekannt, bei welchem ein Davoser Behördenmitglied seiner Arbeit nicht mehr nachge-
kommen war in der Weise, dass eine Amtsenthebung erforderlich gewesen wäre. 
 
Am 3. Dezember 2009 beriet der Grosse Landrat die Motion und die Frage der Erheblicherklä-
rung. Das Parlament schloss sich einstimmig – ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung – dem 
Antrag des Kleinen Landrates an, die Motion Christian Markutt betreffend Einstellung im Amt und 
Amtsenthebung erheblich zu erklären. Der Kleine Landrat sprach sich zuvor in der Botschaft zur 
Motion dafür aus, dass die Frage um die Einstellung im Amt bzw. der Amtsenthebung in der 
Gesetzgebung der Gemeinde Davos aus prophylaktischen Gründen geregelt werden soll. 
 
 
2. Erfahrungen in Kantonen und Gemeinden 
 
Es kommen immer wieder schwierige Situationen und personelle Konstellationen in den Behör-
den schweizerischer Gemeinwesen vor, bei welchen eine Amtsenthebung in Betracht gezogen 
wurde bzw. nachträglich entsprechende Regelungen in die Gesetzessammlung aufgenommen 
wurden (so auch im Kanton Graubünden). Zudem gibt es Beispiele, bei welchen die Überarbei-
tung der Gemeindeverfassung Anlass war, aus grundsätzlichen Überlegungen und aus Gründen 
der Vorsicht entsprechende Regelungen zur Amtsenthebung aufzunehmen (Stadt Chur). 
 
Im schweizerischen Kontext ist die Stadt Montreux (rund 25'000 Einwohner) ein aktuelles Bei-
spiel. Eine der Korruption verdächtigte und seit 1½ Jahren nicht mehr ihr Amt ausführende 
Magistratsperson trat nicht freiwillig vom Amt zurück. Der Waadtländer Staatsrat (Kantonsregie-
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rung) entschied darauf, dass die Stimmbevölkerung der Gemeinde Montreux in einer Volksab-
stimmung über diese Person und ihre Enthebung aus den politischen Funktionen abstimmen soll. 
Solche langwierigen und umständlichen Prozesse können unter Umständen verkürzt und verein-
facht werden, wenn klare gesetzliche Grundlagen für eine Einstellung im Amt bzw. eine Amtsent-
hebung vorhanden sind. 
 
Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass das Verfahren zur Amtsenthebung Sicher-
heiten enthalten muss, dass es nicht zur Entfernung politisch missliebiger Personen missbraucht 
werden kann oder mit diesem Instrument Personen mit angezweifeltem Leistungsausweis 
angegriffen werden können. Solche Beurteilungen sollen dem Stimmvolk mit seinem Verdikt 
anlässlich von Wahlen vorbehalten sein. 
 
 
3. Die gesetzlichen Bestimmungen 
 
Tatbestände und Verfahren lehnen sich vollumfänglich an das Gesetz über die politischen Rechte 
im Kanton Graubünden an, Art. 48 ff. Diese Bestimmungen wurden auch von der Stadt Chur in 
angepasster Form in ihr Recht übernommen. Sie sind auf die Verhältnisse in Davos anzupassen. 
Einleitung und Durchführung der Untersuchung betreffend Einstellung im Amt bzw. Amtsenthe-
bung obliegen der Geschäftsprüfungskommission. Das Reglement der Geschäftsprüfungskom-
mission (DRB 10.30) ist folglich zu gegebener Zeit entsprechend anzupassen. 
 
Es folgen Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen, die in der Verfassung der Gemeinde 
Davos ergänzt werden sollen: 
 
 
3.1. Verfassung der Gemeinde Davos (DRB 10) 
 
– Art. 6d „Gründe“ 
 


Der Grosse Landrat soll in der Lage sein, wenn bestimmte Gründe erfüllt sind, Mitglieder des 
Kleinen Landrates, des Grossen Landrates (und damit auch Mitglieder der Geschäftsprü-
fungskommission), des Schulrates oder der Kommissionen mit Exekutivbefugnissen wäh-
rend der Amtsdauer des Amtes entheben zu können. Dazu benötigt es die Stimmen von 
mindestens ¾ aller Parlamentsmitglieder. 


 
Eines Amtes soll enthoben werden, wer einen von drei klar definierten Umständen erfüllt: 
– vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten schwer verletzt hat; 
– die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat; 
– wegen eines Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde. 


 
 


Art. 6e ff. „Verfahren“ 
 


Der Grosse Landrat leitet von Amtes wegen oder auf Anzeige hin ein Amtsenthebungsver-
fahren ein, wenn er von einem Amtsenthebungsgrund Kenntnis erhält. Der vom Grossen 
Landrat mit einfachem Mehr zu fällende Einleitungsbeschluss muss aber durch die Ge-
schäftsprüfungskommission vorbereitet werden, da ein entsprechender Beschluss von er-
heblicher Tragweite ist. Deshalb muss ein solcher Entscheid, welcher dem Betroffenen 
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schriftlich mitzuteilen ist, auch eine Begründung enthalten und mit einer Rechtsmittelbeleh-
rung versehen sein. 


 
Hat der Grosse Landrat einem Amtsenthebungsverfahren zugestimmt, wird die Untersu-
chung durch die Geschäftsprüfungskommission geführt, welche den Sachverhalt von Amtes 
wegen ermittelt. Die Geschäftsprüfungskommission bereitet auch den wiederum begründe-
ten und vom Betroffenen nach Zustellung anfechtbaren Endentscheid vor. 


 
Anstelle der Geschäftsprüfungskommission kann der Grosse Landrat auch eine Sonder-
kommission mit den erwähnten Aufgaben beauftragen. 


 
 


Art. 6g „Amtseinstellung“ 
 


Sind genügend Gründe für eine Amtsenthebung gegeben, so kann der Grosse Landrat mit 
den Stimmen von mindestens ¾ aller Parlamentsmitglieder vorsorglicherweise eine Amts-
einstellung beschliessen. 


 
 
 Art. 26 „Stellung des Kleinen Landrates“ 
 


Neben den spezifischen Bestimmungen zur Amtsenthebung ist noch der Verfassungsartikel 
26 Abs. 1 und 2 hinsichtlich der Beschlussfassungskompetenz des Grossen Landrates zu 
Geschäften, welche nicht beim Kleinen Landrat vorgängig zu behandeln sind, anzupassen. 


 
 
3.2. Geschäftsordnung des Grossen Landrates der Gemeinde Davos (DRB 10.3) 
 
 Art. 17 der Geschäftsordnung des Grossen Landrates bedarf analog zu Art. 26 der Ge-


meindeverfassung einer Anpassung, da der Grosse Landrat über eine Amtsenthebung be-
schliessen kann, ohne dass das Geschäft vom Kleinen Landrat vorberaten wurde. 


 
 
4. Motion Christian Markutt 
 
Mit der vorliegenden Botschaft samt Gesetzesvorlage wird der Auftrag der erheblich erklärten 
Motion Christian Markutt betreffend Einstellung im Amt und Amtsenthebung vollumfänglich erfüllt. 
Die Motion kann deshalb als erledigt betrachtet und am Protokoll abgeschrieben werden. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Der Nachtrag XII zur Verfassung der Gemeinde Davos (DRB 10) sei zuhanden der Urnen-


gemeinde zu genehmigen, vorbehältlich der Zustimmung der Regierung zur Änderung der 
Verfassung. 


 
2. Der Nachtrag I zur Geschäftsordnung des Grossen Landrates der Gemeinde Davos (DRB 


10.3), der in die Kompetenz des Grossen Landrates fällt, sei, unter Vorbehalt des Inkraftre-
tens der Gesetzesänderung unter Ziffer 1, zu beschliessen. 
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3. Die vom Grossen Landrat am 3. Dezember 2009 erheblich erklärte Motion Christian Markutt 
betreffend Einstellung im Amt und Amtsenthebung vom 20. Oktober 2008 wird als erledigt 
am Protokoll abgeschrieben. 


 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Nachtrag XII zur Verfassung der Gemeinde Davos 
– Nachtrag I zur Geschäftsordnung des Grossen Landrates der Gemeinde Davos 
 
 
Aktenauflage 
– Kleiner Landrat, Botschaft und Antrag an den Grossen Landrat zur Motion Christian Markutt 


betreffend Einstellung im Amt und Amtsenthebung, Frage der Erheblicherklärung, vom 17. 
November 2009 


– Motion Christian Markutt betreffend Einstellung im Amt und Amtsenthebung vom 20. 
Oktober 2008 


 








    


Nachtrag XII zur Gemeindeverfassung 
betreffend Amtsenthebung  


 
An der Landschaftsabstimmung vom…………..angenommen 


 
I. Die Verfassung für die Landschaft (Gemeinde) Davos1 vom 30. März 1919 wird wie folgt 


geändert: 


 
Art. 6d (neu) 


Amtsenthebung Der Grosse Landrat kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder ein 
a) Gründe Mitglied des Grossen Landrates, des Kleinen Landrates, des Schulrates oder der 


Kommissionen mit Exekutivbefugnissen vor Ablauf der Amtsdauer des Amtes 
entheben, wenn es: 


 a) vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten schwer verletzt hat; 
 b) die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat; 
 c) wegen eines Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde. 
 


Art. 6e (neu) 
b) Verfahren Der Grosse Landrat leitet von Amtes wegen oder auf Anzeige hin ein Amtsent- 
1. Einleitung, hebungsverfahren ein, wenn er von einem Amtsenthebungsgrund Kenntnis er- 
Instruktion hält.  
  Die Instruktion des Einleitungsbeschlusses, die Durchführung der Untersu-


chung und die Instruktion des Endentscheides obliegen der Geschäftsprüfungs-
kommission. 


  In besonderen Fällen kann der Grosse Landrat eine Sonderkommission ein-
setzen, die höchstens sieben Mitglieder umfasst.  


 


Art. 6f (neu) 
2. Untersuchung Der Sachverhalt ist von Amtes wegen zu ermitteln. 
  Die Bestimmungen des kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes über die 


Untersuchungsmittel, die Mitwirkungspflicht der Beteiligten, das rechtliche Ge-
hör und die Akteneinsicht finden sinngemäss Anwendung.  


 


Art. 6g (neu) 
3. Amtsein- Liegen hinreichende Anhaltspunkte für einen Amtsenthebungsgrund gemäss 
einstellung Art. 6d vor, kann der Grosse Landrat mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 


Mitglieder vorsorglicherweise eine Amtseinstellung, mit oder ohne Lohnkür-
zung oder –streichung, beschliessen.  


 


Art. 6h (neu) 
4. Entscheid Entscheide sind zu begründen und den Betroffenen schriftlich sowie mit einer 


Rechtsmittelbelehrung versehen mitzuteilen. 
 


                                                           
1 DRB 10 







   


  2 


Art. 6i (neu) 
5. Rechtsmittel Entscheide des Grossen Landrates betreffend Amtsenthebung und Amtseinstel-


lung können innert 30 Tagen seit der Mitteilung beim Verwaltungsgericht ange-
fochten werden. 


 
 


Art. 26 (geändert) 
(Abs. 1)……….Ausgenommen sind Wahlen für Behörden und Kommissionen 
sowie Geschäfte betreffend Amtsenthebung. 
(Abs. 2)……….mit Ausnahme von Behörden- und Kommissionswahlen sowie 
von Geschäften betreffend Amtsenthebung,     
(Abs. 3 unverändert)  


 
 
II. Dieser Nachtrag tritt mit der Annahme durch die Urnengemeinde in Kraft. 
 
III. Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung durch die Regierung des Kantons Graubün-


den. 
 
 
 
 
 
 








   


Nachtrag I zur Geschäftsordnung  
des Grossen Landrates der Landschaft Davos 


 
Vom Grossen Landrat am .... 2010 erlassen 


 
I. Die Geschäftsordnung des Grossen Landrates der Landschaft Davos vom 1. Juli 20041 


wird wie folgt geändert: 
 


Art. 17 (Abs 1 und 2 geändert) 
(Abs. 1) …………Ausgenommen sind Wahlen für Behörden und Kommissionen sowie Ge- 
schäfte betreffend Amtsenthebung. 
(Abs. 2)…………, mit Ausnahme von Behörden- und Kommissionswahlen sowie von Ge- 
schäften betreffend Amtsenthebung,….. 
 
II.  Dieser Nachtrag tritt mit der Beschlussfassung  in Kraft. 
 
 


                                                           
1 DRB 10.3 
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Sitzung vom 01.03.2011 
Mitgeteilt am 03.03.2011 
Protokoll-Nr. 11-158 
Reg.-Nr. V5.C 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Motion Hans Vetsch/Rolf Marugg betreffend Vertretung der Fraktionen im Grossen 
Landrat, Frage der Erheblicherklärung 
 
 
1. Veranlassung 
 
Die Landräte Hans Vetsch und Rolf Marugg reichten am 20. November 2010 eine Motion ein, in 
der eine Änderung des Wahlgesetzes für die Wahl des Grossen Landrates gefordert wird. 
 
Die Motionäre weisen darauf hin, dass verschiedene Entscheide des Grossen Landrates in den 
vergangenen Jahren nicht der Meinung der Stimmbürger entsprächen und damit die Vertretung 
des Parlaments nicht repräsentativ zur Bevölkerung sei. Darum sei es zwingend, dass die 
Fraktionen Frauenkirch, Glaris, Monstein und Wiesen einen dauernden Anspruch auf einen Sitz 
im Grossen Landrat bekommen. 
 
Die Aussenfraktionen sollen nach Vorschlag der Motionäre je ein Parlamentsmitglied an der 
Fraktionsgemeindeversammlung bestimmen, die übrigen Mitglieder des Grossen Landrates 
sollen im Proporzwahlverfahren gewählt werden. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Seit dem Jahre 2005 wurden dem Souverän insgesamt 36 kommunale Sachgeschäfte vorgelegt, 
lediglich 4 davon (Beschränkung Zweitwohnungsbau, Standort Curlinghalle, Nutzung Von-
Sprecher-Haus und Liegenschaftensteuer) wurden abgelehnt. Dies entspricht einer Zustim-
mungsquote von beinahe 90 %, was die Ansicht, dass eine grössere Divergenz zwischen Bevöl-
kerung und Grossem Landrat bestehe, widerlegt. Auch teilt der Kleine Landrat die Ansicht nicht, 
dass bei einer gesetzlich abgesicherten Vertretung der Aussenfraktionen eine höhere Überein-
stimmung zwischen Volk und Volksvertretung zu erreichen wäre, da bei Abstimmungen und 
Wahlen gerade die grossen Fraktionen Davos Dorf und Platz ausschlaggebend sind. 
 
Der Vorschlag, dass die Aussenfraktionen jeweils eine Vertretung in ihren Fraktionsgemeinde-
versammlungen wählen können, ist überlegenswert. Hier stellt sich aber die Frage, weshalb die 
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zwei grössten Fraktionen dieses Recht nicht erhalten sollen. Auch ist aus der Motion nicht 
ersichtlich, ob sich weitere Bewerber und Bewerberinnen aus den Aussenfraktionen noch einer 
Wahl stellen dürfen. Gemäss Meinung der Motionäre würden vier Mitglieder des Grossen Landra-
tes im Majorzwahlverfahren in den Aussenfraktionen gewählt und die restlichen 13 im Proporz-
wahlverfahren. Unabhängig von der Frage, ob dem Majorz- oder dem Proporzwahlverfahren der 
Vorzug zu geben sei, beurteilt es der Kleine Landrat als problematisch, wenn dasselbe Gremium 
in derselben Gemeinde von teilweise unterschiedlichen Bevölkerungsteilen und in unterschiedli-
chen Wahlverfahren gewählt würde. 
 
Obwohl der Kleine Landrat weder in der Beurteilung der Ausgangslage noch der Umsetzung des 
Anliegens die Meinung der Motionäre teilt, ist nach seiner Meinung das Thema der Minderheiten-
vertretung in einer Gemeinde wie Davos mit sechs Fraktionen wichtig. Auf Bundesebene ist das 
Zweikammersystem bekannt. Die Stände haben unabhängig von der Einwohnerzahl Anrecht auf 
je zwei Sitze (Ständerat) und im Gegensatz dazu werden die 200 Mitglieder der Grossen Kam-
mer im Verhältnis zur Einwohnerzahl gewählt. Es wäre jedoch ein Unikum, wenn ein Kanton oder 
gar eine Gemeinde ein Zweikammersystem einführen wollte. 
 
Allerdings stellt sich in der Gemeinde Davos, die von sechs Fraktionsgemeinden gebildet wird, 
tatsächlich die Frage der gerechten Verteilung. Eine pragmatische Lösung wäre beispielsweise, 
wenn die Fraktionsgemeindepräsidenten und Präsidentinnen automatisch Mitglieder des Grossen 
Landrates wären. Die Vorbehalte bezüglich Wahl durch unterschiedliche Wahlgremien blieben 
aber auch bei diesem Ansatz bestehen. 
 
Im Weiteren lässt sich argumentieren, dass sowohl bei den Nationalratswahlen wie auch bei den 
Kreiswahlen jeder Kanton bzw. jeder Kreis unabhängig von der Bevölkerungszahl Anrecht auf 
einen Sitz hat. Auf die Gemeinde Davos übertragen bedeutete dies, dass im Sinne der Motionäre 
auch die Aussenfraktionen mit einem Sitz vertreten wären. Konsequenterweise dürften aber 
diese Fraktionen für die restlich verbleibenden 11 Sitze nicht mehr mitwählen. 
 
Der Stand am 1. Januar 2011 der ständigen Wohnbevölkerung ist wie folgt: Landschaft Davos 
insgesamt 10'787, Platz 6'563, Dorf 2'968, Frauenkirch 395, Wiesen, 364, Glaris 336 und 
Monstein 161 Personen. Mit anderen Worten leben in der Agglomeration Dorf / Platz fast 90 % 
der ständigen Bevölkerung. Mit je einem Vertreter in Frauenkirch und Wiesen sind die vier 
Aussenfraktionen exakt gemäss ihren Einwohnerzahlen vertreten. Im Kleinen Landrat mit einem 
Anteil von 150 % Stellenprozent ist das Unterschnitt mit Wiesen mehr als viermal übervertreten 
und der eine Sitz im Grossen Rat (Kantonsparlament) ist ebenfalls fast das Doppelte des arith-
metischen Anspruchs. 
 
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Landschaft Davos sich sehr solidarisch zeigte mit 
ihren Aussenfraktionen. Es ist keine Tendenz zu erkennen, dass gute Kandidaten und Kandida-
tinnen den Sprung ins Gemeindeparlament oder andere Ämter nicht schafften, nur weil sie in 
einer Aussenfraktion wohnten. Wie die aufgeführten Zahlenbeispiele belegen, sind ohne gesetzli-
che Regelungen die Minderheiten gut oder gar übervertreten. 
 
Das in Davos gelebte Fraktionsmodell hat vielerorts Vorbildcharakter. Anerkennung findet es 
besonders deshalb, weil die gesamte Bevölkerung in Wahlen und Abstimmungen immer den 
Ausgleich von Stadt und Land, von Tourismus und Landwirtschaft, von Mehrheit und Minderheit 
mit sicherem Instinkt mitberücksichtigt. 
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Aufgrund dieser Einschätzung drängt sich aus Sicht des Kleinen Landrates eine Änderung des 
Wahlmodus des Grossen Landrates nicht auf. Im Gegenteil, das gelebte und immer wieder 
erneuerte Bekenntnis trotz allen Unterschieden zur gemeinsamen Gemeinde würde bei einer 
Fraktionierung des Wahlmodus negativ beeinflusst. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Aufgrund der voranstehenden Ausführungen sei die am 20. November 2010 eingereichte Motion 
Hans Vetsch/Rolf Marugg betreffend Vertretung der Fraktionen im Grossen Landrat nicht erheb-
lich zu erklären. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Motion Hans Vetsch/Rolf Marugg betreffend Vertretung der Fraktionen im Grossen Landrat 


vom 20. November 2010 
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Sitzung vom 25.01.2011 
Mitgeteilt am 03.03.2011 
Protokoll-Nr. 11-68 
Reg.-Nr. A1.3 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Postulat FDP-Fraktion betreffend Erarbeitung eines Masterplans Entwicklung Davos 
 
 
1. Veranlassung 
 
Die FDP-Fraktion mit Landrat Simi Valär als Erstunterzeichner reichte am 14. Januar 2010 ein 
Postulat ein, mit welchem sie vom Kleinen Landrat einen Masterplan fordert. Als Begründung 
wird aufgeführt, dass auf Basis des Leitbildes 2036 ein Schwerpunktprogramm 2009/13 entwi-
ckelt wurde, dessen Schwerpunkte und Ziele erst zum Teil in Bearbeitung sind, zum Teil noch 
nicht in Angriff genommen und einige „Problemstellungen“ gar nicht ins Schwerpunktprogramm 
aufgenommen wurden. 
 
Ein Masterplan soll die für die Entwicklung von Davos wesentlichen „Problemfelder“ erfassen, 
Lösungsvorschläge dazu vorlegen und diese zu einem ganzheitlichen Bild zusammenfügen. Im 
Weiteren erwarten die Postulanten mit der Erarbeitung eines Masterplans die Beantwortung von 
diversen, im Postulat explizit aufgeführten Fragen zu den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit / 
Forschung / Tourismus, Verkehr, Raumordnung, Finanzen und Führungsstrukturen. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
2.1. Was ist ein Masterplan? 
 
Ein Masterplan ist ein integrativer Gesamtplan. Er zeigt eine städtebauliche Vision mit dem Ziel, 
gebietsübergreifend qualitative und quantitative Aussagen zur Stadtentwicklung zu machen. Ein 
Masterplan ist eine Wegleitung für die folgenden Planungs- und Realisierungsschritte und richtet 
sich an Behörden, Eigentümer, künftige Nutzer und Investoren sowie an alle vom Planungs- und 
Realisierungsprozess Betroffenen. 
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2.2. Welche Grundlagen sind bereits vorhanden? 
 
Seit dem Jahr 2006 verfügt die Gemeinde Davos über ein ständig aktualisiertes Leitbild. Integrie-
rende Bestandteile dieses Leitbildes waren Projektüberblick, Lagebeurteilung, Schwerpunkte, 
Ideenspeicher, Kenngrössenkonzept und Archiv. 
 
Der Kleine Landrat schätzte die Arbeit der Leitbildgruppe sehr, gelangte aber zur Überzeugung, 
dass als Instrument der politischen Führung selbst definierte Zielvorgaben zweckmässiger sind. 
Seit 2010 sind zusätzlich zum Leitbild Legislaturziele in Kraft. Diese werden in Jahresziele 
unterteilt. Legislaturziele, Jahresziele und die aktualisierte Finanzplanung werden dem Grossen 
Landrat anlässlich der Budgetberatung zur Kenntnis gebracht. 
 
Gemäss den schriftlichen und mündlichen Ausführungen der Postulanten geht es bei der Forde-
rung nach einem Masterplan in erster Linie um eine Gesamtschau mit Problemanalyse und 
Lösungsmöglichkeiten. Es geht im Weiteren um die Beantwortung der im Postulat aufgeführten 
Fragen sowie um Zielvorstellungen, die im Zeitabschnitt zwischen Legislaturzielen und Leitbild 
anzusiedeln sind. Schliesslich geht es beim Masterplan auch um ein Instrument, mit welchem das 
in der Volksabstimmung vom 13. Juni 2010 genehmigte Zweitwohnungskontingent von 6'500 m² 
Bruttogeschossfläche gegenüber der Kantonsregierung begründet werden kann. 
 
 
2.3. Beurteilung durch den Kleinen Landrat 
 
Leitbild, Legislaturziele, Jahresziele und Finanzplanung sind Führungsinstrumente der Exekutive 
und sollen darum auch nach Ermessen der Exekutive erarbeitet und genutzt werden. Eine 
zusätzliche Verfeinerung der Visionen und Zielsetzungen ist grundsätzlich immer möglich. In 
diesem Sinne ist die Exekutive bereit, den geforderten Masterplan im Sinne einer zusätzlichen 
Konkretisierung des Leitbildes aufzunehmen. 
 
Das sich bereits in Arbeit befindende Agglomerationsprogramm bildet eine Gesamtschau über 
alle wichtigen Themen von Siedlung, Verkehr und Umwelt. Im Weiteren stellt dieses Projekt 
Massnahmenpläne für die Lösung der erkannten Probleme vor. Das Agglomerationsprogramm 
bildet die Kernthemen des geforderten Masterplans ab. Die Umsetzung dieser Aspekte erachtet 
der Kleine Landrat als sehr wichtig und unterstützt dieses Begehren. 
 
Ein weiteres Anliegen der Postulanten ist die Beantwortung von konkreten Fragen im Bereich 
Wirtschaft, Gesundheit / Forschung / Tourismus, Verkehr, Raumordnung, Finanzen und Füh-
rungsstrukturen. Auch hier ist der Kleine Landrat bereit, Auskunft zu geben, soweit diese Fragen 
nicht bereits im Rahmen anderer Geschäfte beantwortet wurden. 
 
Schliesslich erwartet die FDP-Fraktion ein Instrumentarium für die Begründung der festgelegten 
Kontingentierung für Zweitwohnungen. Der Kleine Landrat ist bereit, die Grundlagen bezüglich 
des Zweitwohnungsbaus zu aktualisieren. Bei der exakten Ermittlung der Arbeitsplätze in der 
Baubranche sowie der Entwicklung der Lehrstellen in Abhängigkeit zum Bauvolumen wird die 
Gemeinde auf die Mithilfe des betroffenen Gewerbes angewiesen sein. 
 
Der Kleine Landrat ist bereit, das sehr aufwendige Postulat entgegenzunehmen und hat dazu 
schon umfangreiche Vorarbeiten geleistet. Der Masterplan in all den aufgeführten Facetten macht 
jedoch nur dann Sinn, wenn Exekutive und Legislative bereit sind, die bereinigte Schlussfassung, 
die eine grosse Anzahl von einzelnen Arbeiten, Entwicklungsschritten und Entscheiden haben 
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wird, auch mitzutragen und umzusetzen. Andernfalls würde sich mit der aufwendigen Erarbeitung 
des Masterplans ein Planungsprojekt ergeben, welches erhebliche Kosten aber keine nachhaltige 
Wirkung entfalten wird. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Das von der FDP-Fraktion am 14. Januar 2010 eingereichte Postulat betreffend Erarbeitung 
eines Masterplans Entwicklung Davos mit Landrat Simi Valär als Erstunterzeichner sei im Sinne 
der vorstehenden Ausführungen zu überweisen. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Postulat FDP-Fraktion betreffend Erarbeitung eines Masterplans Entwicklung Davos vom 


14. Januar 2010 
 








Postulat


Betreffend Erarbeitung eines Masterplans Entwicklung Davos


Mit dem Leitbild 2036 hat sich Davos eine Richtschnur des Denken und Handeins aller im


Unternehmen Davos engagierten Akteure gegeben. Mit dem Schwerpunktprogramm 09/13
sind Schwerpunkte und Lösungsansätze definiert und die Ziele für 2013 bestimmt.
Einige der im Leitbild definierten Schwerpunkte sind in Bearbeitung. Andere Schwerpunkte
wurden noch nicht bearbeitet und einige "Problemstellungen" welche die weitere
Entwicklung von Davos beeinflussen sind im Schwerpunktprogramm 09/13 nicht enthalten.


Die Erarbeitung eines Masterplans Entwicklung Davos soll die wesentlichsten, für die
Entwicklung von Davos relevanten "Problemfelder" erfassen, Lösungsvorschläge dazu
vorlegen und diese zu einem ganzheitlichen Bild zusammenfügen.
Insbesondere und nicht abschliessend sollen folgende Punkte für den Masterplan bearbeitet
werden:


1. Wirtschaft


• Mit welchen Massnahmen können bestehende Arbeitsplätze und
Lehrstellenangebote erhalten werden?


• Mit welchen Massnahmen können neue Arbeitsplätze und
Lehrstellenangebote geschaffen werden?


• Mit welchen Massnahmen kann ein Wachstum der Bevölkerung erreicht
werden?


• Mit welchen Massnahmen kann die Wirtschaft (KMU's) und der Standort
Davos ganz allgemein gefördert werden?


• Mit welchen Massnahmen können neue Gewerbebetriebe (vor allem KMU's)
angesiedelt werden?


• Welches sind die wirtschaftlichen Kernkompetenzen von Davos?
• Mit welchen Massnahmen will sich die Gemeinde auf die Förderung der


Kernkompetenzen konzentrieren?


2. Gesundheit / Forschung / Tourismus
• Mit welchen Massnahmen können bestehende Arbeitsplätze in diesen drei


Bereichen erhalten werden?


• Mit welchen Massnahmen kann der Forschungsstandort Davos gestärkt
werden?


• Mit welchen Massnahmen kann der Gesundheitsplatz Davos gestärkt
werden?


• Mit welchen Massnahmen kann die Kernkompetenz vor allem im Schnee- und
Eissport gesichert werden?


• Was sind weitere, zukunftsorientierte Kernkompetenzen in diesen drei
Bereichen?


3. Verkehr


• Wie sieht das Verkehrskonzept in Davos aus?
• Mit welchen Massnahmen wird dieses umgesetzt?
• Gibt es ein Konzept für die Zufahrtserschliessung nach Davos?


( Stau am Vereina, Wartezeiten nach Davos )


1







4. Raumordnung
• Welche Massnahmen sind für Zweitwohnungen vorgesehen?
• Mit welchen Massnahmen können die Bewirtschaftung der bestehenden und


der neu zu erstellenden Zweitwohnungen gefördert werden?
• Mit welchen Massnahmen sollen Erstwohnungen gefördert werden?
• Wie viele Erstwohnungen sollen gefördert werden?
• Mit welchen Massnahmen kann der Erhalt und der Bau von neuen Hotelbetten


gefördert werden?
• Wie löst die Gemeinde das Problem fehlender oder ungenügender


Gewerbeflächen?


• Wie wird die Deponiefrage ( Deponieflächen für Aushub- und
Inertstoffmaterial) gelöst?


• Sieht die Gemeinde neue mögliche Kiesabbaustandorte, wenn ja welche?


5. Finanzen


• Wie sieht die Steuerpolitik der Gemeinde aus (Tiefsteuerpolitik des Kantons
Graubünden und mehreren Gemeinden im Kanton)?


• Wie können Schulden abgebaut werden?
• Wie weit sollen Schulden abgebaut werden?
• Mit welchen Massnahmen kann die Finanzierung für neue Projekte


sichergestellt werden (Investitionen)?


6. Führungsstrukturen
• Wie sehen die Führungs- und Verwaltungsstrukturen für die Zukunft aus?
• Was sind die Kernkompetenzen der Landschaft Davos Gemeinde?


Der Kleine Landrat wird aufgefordert einen Masterplan Entwicklung Davos unter den
erwähnten Gesichtspunkten zu erarbeiten.


Sämtliche zukünftigen Vorlagen und Geschäfte des Kleinen Landrates sollten unter diesen
für die Gesamtunternehmung Davos so wichtigen Gesichtspunkten geprüft und mit dem vom
Kleinen Landrat erarbeiteten Masterplan abgeglichen werden.


Dem Grossen Landrat soll jeweils an der letzten Sitzung des Jahres über die umgesetzten
Massnahmen und die noch offenen Pendenzen Bericht erstattet werden.


Davos, 14. Januar 2010
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Sitzung vom 01.02.2011 
Mitgeteilt am 03.03.2011 
Protokoll-Nr. 11-92 
Reg.-Nr. S5.1.3 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Interpellation Hans Eidenbenz betreffend attraktivem Ortszentrum mit Verkehrsberu-
higung der Promenade, Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
 
1. Veranlassung 
 
Landrat Hans Eidenbenz reichte am 20. Dezember 2010 eine Interpellation ein, in der er den 
Kleinen Landrat auffordert, im Bereich Verkehrsberuhigung auf der Promenade aktiv zu werden. 
Zusätzlich stellt er fünf Fragen, die nachfolgend beantwortet werden. Der Interpellant stellt fest, 
dass eine Verkehrsberuhigung insbesondere auf der Promenade ein grosses Anliegen der 
einheimischen Bevölkerung und Gäste sei. In diesem Zusammenhang erwähnt er die Befragung 
vom August 2008, die der Kleine Landrat in Auftrag gegeben hatte, sowie die drei Postulate, die 
im Januar 2009 eingereicht wurden und ebenfalls eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
entlang der Promenade forderten. Aus Sicht des Interpellanten herrschte seither Funkstille. 
 
Im Weiteren erwähnt Landrat Hans Eidenbenz ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahre 2010, das 
feststelle, dass tiefere Geschwindigkeiten des Automobilverkehrs im Innerortsbereich erhebliche 
Vorteile aufweisen und dass auch stark befahrene Hauptstrassen in Tempo-30-Zonen umgewan-
delt werden können. Eine tiefere konstante Fliessgeschwindigkeit reduziere Hektik, Lärm und 
Gefahr und erhöhe die Lebensqualität. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Der Kleine Landrat teilt die Einschätzung des Interpellanten, dass das Verkehrsproblem einen 
grossen Teil der Bevölkerung und der Gäste beschäftigt. Die Exekutive teilt aber die Meinung 
nicht, dass seit der Überweisung der Postulate im Januar 2009 Funkstille herrsche. Der Kleine 
Landrat setzte im Frühjahr 2009 eine Arbeitsgruppe mit Verkehrsplanern, Vertretern des Kantons 
(Tiefbauamt und Polizei) und Mitarbeitende aus der eigenen Verwaltung ein. Aus dieser Gruppe 
entstand die Idee, auf der Promenade eine Flanierzone mit stark eingeschränktem Autoverkehr 
als Versuchsbetrieb einzuführen. Ursprünglich beabsichtigte der Kleine Landrat, schon für den 
Sommer 2009 Erfahrungen mit dieser Massnahme zu sammeln. Die Fachleute des Kantons 
äusserten sich jedoch dahingehend, dass auch für einen Versuchsbetrieb ein detailliertes Gesuch 
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an den Kanton gestellt werden müsse und dass anschliessend ein Mitwirkungsverfahren durch-
zuführen sei. 
 
Der Kleine Landrat beauftragte das Verkehrsbüro Hartmann & Sauter, die erforderlichen Unterla-
gen zu erarbeiten. Das Gesuch mit Projektbeschrieb wurde der Kommission für differenzierte 
Höchstgeschwindigkeiten am 29. Mai 2009 eingereicht. Im Zuge der Bearbeitung dieses Projekts 
regte sich mehr und mehr Widerstand von Bewohnern an der Talstrasse, die sich verständlicher-
weise nicht erfreut ob dem zu erwartenden Mehrverkehr zeigten. Am 30. März 2010 teilte die in 
dieser Sachte tätige kantonale Kommission der Gemeinde mit, dass sie u.a. aus Gründen der 
Verkehrssicherheit und des Lärmschutzes auf der Talstrasse das Projekt Flanierzone ablehne. 
 
Wörtlich ist dem Bericht zu entnehmen: 
 
„In Berücksichtigung der vorliegenden Sach- und Rechtslage hat die Kommission für differenzier-
te Höchstgeschwindigkeiten einstimmig beschlossen, weder die Einführung einer Begegnungs-
zone auf der Promenade in Davos Platz noch den geplanten Versuch im Hinblick auf eine mögli-
che Einführung einer Begegnungszone zu befürworten. Der gleiche Entscheid ergibt sich auch 
aus Gründen des Lärmschutzes.“ 
 
Verschiedentlich wurde von Mitgliedern aus dem Grossen Landrat gefordert, dass eine Gesamt-
schau über die künftige Planung vorgelegt werden solle. Dieses grundsätzlich berechtigte Anlie-
gen nahm der Kleine Landrat auf und legte dem Grossen Landrat zur Sitzung vom 22. April 2010 
das Konzept Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung vor, das die Einführung der Tempo-30-
Zonen auf verschiedenen Nebenstrassen auf dem ganzen Gemeindegebiet vorsah. Der Grosse 
Landrat stimmte von den insgesamt 16 Anträgen zur Einführung von Tempo-30-Zonen 13 Anträ-
gen zu. 
 
Der Grosse Landrat und der Kleine Landrat waren sich darin einig, dass nicht nur eine Gesamt-
schau über einzelne Verkehrsbereiche sondern generell über Siedlung, Verkehr und Umwelt zu 
erstellen sei. Auch das Postulat Masterplan weist in diese Richtung. 
 
Seit Frühjahr 2010 arbeitet eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der kantonalen- wie 
auch der Gemeindeverwaltung mit zusätzlich drei Mitgliedern der Raumplanungskommission am 
Projekt Agglomerationsprogramm Davos. Dieses Projekt ist im Entwurf fertig erstellt und wurde 
dem Bund Ende Januar 2011 zur Vorprüfung eingereicht. Über all die aufgeführten Schritte 
wurde der Grosse Landrat regelmässig in Kenntnis gesetzt. Aufgrund dieser Fakten erscheint 
dem Kleinen Landrat belegt, dass er seit Einreichung der Postulate nicht untätig war. 
 
 
Zu den einzelnen Fragen der Interpellation: 
 
1. Ist der Kleine Landrat nicht auch der Meinung, dass eine Verkehrsberuhigung mit Einführung 


einer Tempo-30-Zone auf der Promenade, mindestens im Abschnitt „Abzweigung Kurgarten-
strasse bis Postplatz", positive Auswirkungen auf das städtische Leben von Davos hätte und 
die Grundlage für ein attraktives Ortszentrum ist? 


 
Der Kleine Landrat teilt die Meinung, dass Tempo-30-Zonen insbesondere in Wohnquartieren 
positive Effekte haben können. Etwas anders stellt sich das Problem mit der Tempo-30-Zone auf 
der Promenade. Die Promenade ist eine Kantonsstrasse und als „Hauptstrasse innerorts“ signali-
siert. Gemäss den heutigen kantonalen Richtlinien ist eine Tempo-30-Zone auf solchen Strassen 
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nur möglich, wenn kein Trottoir oder allenfalls nur ein einzelner, schmaler Bürgersteig vorhanden 
ist. Die Promenade mit zwei Trottoirs von normaler Breite, ist gemäss mündlicher Auskunft des 
Verkehrsplaners Peter Hartmann für eine Umklassierung in jedem Fall ausgeschlossen. Ein 
Beispiel für die geltende kantonale Bewilligungspraxis ist das Dorf Sumvitg im Bündner Oberland. 
Obwohl dort nur ein schmales Trottoir vorhanden ist, wurde ein entsprechendes Gesuch für die 
Einführung einer Tempo-30-Zone kürzlich abgelehnt. 
 
 
2. Wie weit sind die Verhandlungen mit dem Kanton gediehen, die Promenade oder Teile 


davon zu beruhigen? 
 
Nachdem die kantonale Verkehrskommission das Projekt Flanierzone ablehnte, laufen keine 
Verhandlungen in dieser Sache mit dem Kanton. Massnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der 
Promenade sind ein Teil des Agglomerationsprogramms, das dem Bund eingereicht wurde. Unter 
Kapitel 7.2 sind insgesamt 33 Massnahmen im Zusammenhang mit den verschiedenen Berei-
chen des Verkehrs und der Parkierung aufgeführt. Es ist vorgesehen, dass nach den Sommerfe-
rien dieses Jahres dem Grossen Landrat das Agglomerationsprogramm vorgelegt wird. An-
schliessend liegt es am Gemeindeparlament, die vom Kleinen Landrat vorgeschlagenen 
Massnahmen zu behandeln. 
 
 
3. Wie stellt sicht der Kleine Landrat das weitere Vorgehen vor? Wird er direkt beim Regie-


rungsrat intervenieren, wenn untergeordnete kantonale Stellen eine Verkehrsberuhigung der 
Promenade weiterhin verzögern oder sogar torpedieren? 


 
Einen Entscheid der Kantonsregierung zu bewirken, hätte laut informellen Auskünften zur Folge, 
dass die Kantonsregierung sich hinter ihre eigene Kommission stellen würde und dass sich dann 
die Kantonsregierung für längere Zeit festgelegt hätte. Eine Neuauflage des Projekts Flanierzone 
ist nur sinnvoll, wenn substantielle Anpassungen vorgenommen werden und dann als neues 
Projekt eingereicht wird. 
 
Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass beim Projekt Flanierzone die Talstrasse zum Teil im 
Gegenverkehr geführt werden müsste und dass sich bereits Widerstand ankündigte. Eine Oppo-
sition könnte, besonders wenn der Rechtsweg beschritten wird, Verzögerungen über Jahre zur 
Folge haben. 
 
 
4. Hat der Kleine Landrat die Absieht und die Kraft, sich beim Kanton und weiteren notwendi-


gen Stellen mit Nachdruck (allenfalls auf dem Rechtsweg) für die Davoser Einwohner, die 
aktiv und besorgt an den Leitbildarbeiten und der Haushaltsbefragung mitmachten, einzuset-
zen, oder ist es aus Sicht des Kleinen Landrates sinnvoller, ihm mit einer breit abgestützten 
Volksinitiative mehr Rückendeckung zu geben? 


 
Der Kleine Landrat ist grundsätzlich dankbar um Rückendeckung von Bevölkerung und Mitglie-
dern des Parlaments. Aufgrund der gelebten Gewaltenteilung soll die Exekutive Volksinitiativen 
weder versuchen zu fördern noch zu verhindern. Jedoch wäre es für den Kleinen Landrat eine 
echte Unterstützung, wenn der Grosse Landrat die Anträge der Exekutive grossmehrheitlich 
unterstützt. 
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Zusätzlich gilt es aber darauf hinzuweisen, dass alle sich weniger Verkehr und freie Strassen 
wünschen, wenn es aber dann darum geht, die nötigen Einschränkungen und Aufwendungen in 
Kauf zu nehmen, ändert sich oftmals die Sichtweise. 
 
 
5. Welche begleitenden Massnahmen waren – neben einer Verkehrsberuhigung der Promena-


de im Abschnitt "Abzweigung Kurgartenstrasse" bis Postplatz" – allenfalls nötig, um ein fuss-
gängerfreundliches, attraktives Ortszentrum zu gestalten? Was würden diese Massnahmen 
inkl. Verkehrsberuhigung schätzungsweise kosten? Ab welchem Jahr könnte der notwendige 
Kredit ins Gemeindebudget eingestellt werden? 


 
Wie in der Antwort auf Frage 2 bereits ausgeführt, wird der Grosse Landrat bereits in der zweiten 
Hälfte dieses Jahres sich mit den vorgeschlagenen Massnahmen auseinandersetzen können. Die 
Kosten errechnen sich Aufgrund der getroffenen Massnahmen. 
 
Im Agglomerationsprogramm sind für alle beantragten Massnahmen die geschätzten Kosten 
aufgeführt. Dort ist auch ersichtlich, in welchem Umfang sich Bund, Kanton und Gemeinde an 
den Kosten zu beteiligten haben. Nachdem der Grosse Landrat die umzusetzenden Massnah-
men beschlossen haben wird, erfolgt die Projektierung, Finanzierung und Umsetzung. In der 
Regel werden die Investitionskosten in den Voranschlag eingestellt, zusätzlich sind in besonders 
dringenden Fällen auch Nachtragskredite möglich. 
 
Der Kleine Landrat hat sich erlaubt die Fragen bezüglich Massnahmen und Kosten nur summa-
risch zu behandeln. Der etwa 150-seitige Bericht „Agglomerationsprogramm Davos“ ist in weni-
gen Monaten öffentlich zugänglich und kann Auskunft in gebührendem Detaillierungsgrad geben. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Interpellation Hans Eidenbenz betreffend attraktivem Ortszentrum mit Verkehrsberuhigung 


der Promenade vom 20. Dezember 2010 
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Sitzung vom 22.02.2011 
Mitgeteilt am 25.02.2011 
Protokoll-Nr. 11-138 
Reg.-Nr. S4.C 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Motion Eidenbenz betreffend Abschöpfung von Planungsmehrwerten bei Ein-, Um-
und Aufzonungen, Frage der Erheblicherklärung 
 
 
1. Veranlassung 
 
Am 18. Dezember 2009 reichte Landrat Hans Eidenbenz und drei Mitunterzeichner eine Motion 
ein, in der eine Abschöpfung von Planungsmehrwerten gefordert wird. 
 
Die Motionäre halten fest, dass Ein-, Um- und Aufzonungen in der Regel mit einem bedeutenden 
Mehrwert verbunden sind und dass dieser Gewinn mit der Grundstückgewinnsteuer nur zu einem 
kleinen Teil erfasst wird. Eine Mehrwertabschöpfung erachte auch das Amt für Raumentwicklung 
Graubünden als zweckmässig. Um eine solche Mehrwertabschöpfung zu erreichen, brauche es 
eine rechtliche Grundlage, die bis jetzt in Davos fehle. Die mit dieser Abschöpfung erhaltenen 
finanziellen Mittel sollen ausschliesslich der Erstwohnungsbauförderung zugute kommen. 
 
Das zu schaffende Gesetz solle drei Bestimmungen enthalten, nämlich: 
– eine Mehrwertabschöpfung von mindestens 15 bis 30 Prozent, wobei die Gesamtabschöp-


fung nicht mehr als 60 Prozent beträgt; 
– die Rahmenbedingungen für die Erhebung inklusive allfälligen definierten Ausnahmen und 
– die Zuweisung der finanziellen Mittel in einen Fonds für die Förderung des Erstwohnungs-


baus. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinden sowie in der Bevölkerung wird die Problematik eines 
überbordenden Zweitwohnungsbaus mehr und mehr wahrgenommen. So ist es auch zu verste-
hen, dass das Amt für Raumentwicklung Graubünden bei der vorgesehenen Aufzonung der 
Bauperimeter Bergbahnen Jakobshorn und Parsenn für die betroffenen Grundstückbesitzer eine 
Mehrwertabschöpfung von 30 Prozent verlangt. 
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Es geht grundsätzlich nicht um die Frage „Zweitwohnungsbau – Ja oder Nein?“, sondern nur 
darum, in welchem Masse und unter welchen Bedingungen dieser wirtschaftlich wichtige Bereich 
zugelassen oder eingeschränkt werden soll, damit einerseits Arbeitsplätze in der Baubranche 
erhalten werden können und andererseits nicht die Attraktivität eines Ortes zunehmend darunter 
leidet. 
 
Konkret sind für den Kleinen Landrat erstens die finanziellen, zweitens die rechtlichen und 
drittens die sozialpolitischen Kriterien von grösserer Wichtigkeit: 
 
 
2.1. Finanzielle Sichtweise 
 
Wie eingangs erwähnt, ist einerseits eine Umzonung von Landwirtschaftsfläche in Bauland oder 
andererseits eine Aufzonung von bestehendem Baugrund mit einem erheblichen Mehrwert 
verbunden. Je attraktiver der Zweitwohnungsmarkt ist, je weniger Baufläche zur Verfügung steht 
und je mehr der Zweitwohnungsbau künstlich eingeschränkt wird, desto mehr steigen die Boden-
preise. Da sich in den letzten Jahren die Bautätigkeit zum grossen Teil auf den Zweitwohnungs-
bau fokussierte, steht Bauland für Erstwohnungen auch für gut verdienende Einwohner zu 
finanziell verkraftbaren Bedingungen kaum zur Verfügung und für das Gewerbe ist geeignetes 
Bauland schlicht nicht vorhanden. 
 
Die Preisschere geht aufgrund dieser Ausgangslage immer weiter auseinander. Kostet Landwirt-
schaftsboden deutlich unter 100 Franken pro Quadratmeter, betragen die aktuellen Preise für 
Bauland heute bereits über 1'500 Franken pro Quadratmeter, teilweise sogar über 2'000 Franken, 
insbesondere für Land, welches sich auch für Zweitwohnungen nutzen lässt. Wie uns andere 
Tourismusorte wie St. Moritz oder Zermatt verdeutlichen, können diese Marktpreise sogar noch 
auf ein Mehrfaches steigen. 
 
 
2.2. Rechtliche Sichtweise 
 
Bereits Art. 5 Abs. 1 des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) sieht vor, dass das 
kantonale Recht „einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile, die durch 
Planungen nach diesem Gesetz (gemeint ist RPG) entstehen“, schafft. 
 
Da der Bundesgesetzgeber seinen Auftrag an die Kantone zur Ausgleichung von planungs-
bedingten Vor- und Nachteilen aber nicht erzwingen kann, hapert es an der konkreten Umset-
zung. Wo eine Mehrwertabschöpfung jedoch bereits bekannt ist, liegt der entsprechende Abga-
besatz zwischen 15 – 50 Prozent des Bodenmehrwerts, wobei die effektive Abgabe teilweise 
noch von zusätzlichen Faktoren bestimmt wird. 
 
Der Kanton Graubünden sieht lediglich eine vertragliche Mehrwertabschöpfung durch die Ge-
meinden vor. Diese Regelung versagt immer dann, wenn Grundeigentümer – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht bereit sind, zu einem solchen öffentlichrechtlichen Vertrag Hand zu 
bieten. Diesfalls bleibt der Gemeinde nichts anderes übrig, als a) auf die planerische Massnahme 
zu verzichten oder b) diese planerische Massnahme ohne Mehrwertabschöpfung durchzuziehen, 
was insbesondere bei Grundstücken inmitten anderer einzuzonender Liegenschaften problema-
tisch ist. So gesehen macht es durchaus Sinn, eine Mehrwertabschöpfungsregelung zu statuie-
ren, welche nicht von der Bereitschaft der involvierten Grundeigentümer abhängt. 
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Allerdings hat der Kanton eine gesetzlich zwingende Mehrwertabschöpfung gestützt auf den 
bundesrechtlichen Auftrag gerade nicht vorgesehen, sondern ermächtigt die Gemeinden wie 
erwähnt nur, bei planerisch bedingten Vor- und Nachteilen „mit dem Betroffenen vertraglich einen 
angemessenen Ausgleich festzulegen“ (Art. 19 Abs. 3 des kantonalen Raumplanungsgesetzes 
[KRG]). Es ist nicht klar, ob der Kanton Graubünden damit eine abschliessende Regelung treffen 
wollte, welche sich auf eine vertragliche Ebene beschränkt, oder ob die Gemeinden aufgrund des 
allgemeinen Planungsauftrags von Art. 22 KRG immer noch weitergehende Bestimmungen 
erlassen dürfen. Für die diesbezügliche Kompetenz der Gemeinden spricht, dass im Kanton 
Graubünden die Festlegung der Nutzungsordnung, unter dem Vorbehalt von anders lautenden 
Regelungen im KRG, Sache der Gemeinden ist und der betreffende bundesrechtliche Erlass 
nicht verbindlich bestimmt, dass die betreffende Gesetzgebungskompetenz dem Kanton allein 
zusteht. Dagegen lässt sich anführen, dass Art. 19 Abs. 3 KRG nur die vertragliche Lösung 
erwähnt und man daraus ableiten könnte, der Weg über einen hoheitlichen Akt ohne entspre-
chende KRG-Revision bleibe verschlossen. Vertiefte Abklärungen beim zuständigen kantonalen 
Departement für Volkswirtschaft und Soziales sind deshalb angezeigt. 
 
Was die Mehrwertabschöpfung als solche betrifft, überlässt der Bund den zuständigen Behörden 
bezüglich Höhe und Fälligkeit der Abschöpfung eine grosse Gestaltungsfreiheit (vgl. im Einzelnen 
Bernhard Waldmann/Peter Hänni, N. 12 ff. zu Art. 5 Raumplanungsgesetz). Mit einer Mehrwert-
abschöpfung verringern sich beim Kanton die Erträge aus den Grundstückgewinn- bzw. Gewinn-
steuern, weshalb die kantonalen Steuerbehörden der Abgabe ablehnend begegnen. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass aus rechtlicher Sicht die Einführung der vorgese-
henen Mehrwertsabschöpfungsregelung nicht unproblematisch ist und eine solche an der fehlen-
den Kompetenz der Gemeinde scheitern könnte. Mit einem öffentlichrechtlichen Vertrag ist die 
Abgabe jedoch schon heute einforderbar. Die Gemeinde kann sich dabei ohne Anpassung ihres 
Baugesetzes direkt auf Art. 19 Abs. 3 KRG stützen. 
 
 
2.3. Sozialpolitische Sichtweise 
 
Bei einer Umzonung kann zum Teil ein riesiger Mehrwert entstehen, der alleine durch raumplane-
rische Massnahmen erfolgt, ohne dass der betroffene Grundbesitzer eine Leistung erbringt. Dass 
dieser Gewinnzuwachs von wenigen Begünstigten in der Bevölkerung zum Teil auf Ablehnung 
stösst, ist verständlich besonders, wenn mit einer starken Bautätigkeit die Wohnqualität der 
Nachbarschaft leidet. Schliesslich leiden unter der Verknappung des Baulandes und der damit 
verbundenen Preissteigerung besonders Bauwillige mit Wohnsitz in Davos. Ausserdem sind 
indirekt auch die Mieter von dieser Preisspirale betroffen, was die kritische Haltung der Bevölke-
rung noch verstärkt. 
 
Aufgrund dieser Ausführungen ist nach Meinung des Kleinen Landrates eine Mehrwertabschöp-
fung überlegenswert. Auch ist eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Erstwoh-
nungsbau und Gewerbeflächen sinnvoll. Es bleibt aber darauf hinzuweisen, dass eine Mehrwert-
abschöpfung kein Allerheilmittel ist und dass mit der Minderung einer Ungerechtigkeit eine 
andere neu entstehen kann. Auch besteht im rechtlichen Bereich erst dann Klarheit, wenn das 
Bundesgericht entschieden hat. 
 
Trotzdem ist der Kleine Landrat bereit, die Motion entgegen zu nehmen und einen Gesetzestext 
zu erarbeiten, um bei einer künftigen Zonenplanrevision dieses Mittel zur Hand zu haben. 
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Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Die Motion Hans Eidenbenz betreffend Abschöpfung von Planungsmehrwerten bei Ein-, Um- und 
Aufzonungen vom 18. Dezember 2009 sei erheblich zu erklären. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Motion Hans Eidenbenz betreffend Abschöpfung von Planungsmehrwerten bei Ein-, Um- 


und Aufzonungen vom 18. Dezember 2009 
 








Motion


Hans Eidenbenz (EVP)


Abschöpfung von Planungsmehrwerten
bei Ein-, Um- und Aufzonungen


Bei Ein-, Um- und Aufzonungen entstehen in der Regel bedeutende Mehrwerte. Die entsprechenden
Bodenbesitzer werden dabei unverhältnismässig bereichert. Da die beträchtlichen Gewinne von den
Wertzuwachssteuern (Grundstückgewinnsteuer) nur zu einem kleinen Teil erfasst werden, sieht es das
Amt für Raumentwicklung Graubünden als zweckmässig an, dass solche Planungsmehrwerte einer
zusätzlichen Mehrwertabschöpfung von 15 bis 30 Prozent unterliegen (Info ARE 1/08). Die
Gesamtabschöpfung soll dabei nicht über 60 Prozent des Mehrwertes betragen.


Die Gemeinde Davos kennt bislang keine Mehrwertabschöpfung. Basis für ein Vorgehen, das
Transparenz und Gleichbehandlung garantiert, ist eine rechtliche Grundlage. Gesetzliche
Bestimmungen, weIche für die Erhebung der Mehrwertabschöpfung notwendig wären, existieren aber
in der Gemeinde Davos nicht.


In der Vergangenheit wurden in der Gemeinde Davos erhebliche Grundstücke eingezont, ohne solche
Mehrwertabschöpfungen vorzunehmen. Dabei wurden von den Stimmberechtigten viele Geschenke in
Millionenhöhe an die Grundstückeigentümer gemacht. Da neue Ein-, Um- und Aufzonungen von
Grundstücken - in die Wohnzone, aber auch in Gewerbeland - nur eine Frage der Zeit sind, und die
Schaffung von gesetzlichen Bestimmungen zur Einfuhrung einer Mehrwertabschöpfung einige Zeit in
Anspruch nimmt, ist es sinnvoll bzw. dringend notwendig, bereits heute den Anstoss für die Schaffung
dieses Instruments zu geben.


Die aus der Mehrwertabschöpfung zu erwartenden beträchtlichen finanziellen Mittel sollen in einen
Fonds flies sen, welcher ausschliesslich dem Erstwohnungsbau (Wohnungen für Einheimische) dienen
soll.


Aufgrund vorstehender Überlegungen wird der Kleine Landrat beauftragt, dem Grossen Landrat
entsprechende gesetzliche Bestimmungen vorzulegen, welche


1. die Einführung einer Mehrwertabschöpfung von mindestens 15 bis 30 Prozent vorsehen, wobei die
Gesamtabschöpfung nicht mehr als 60 Prozent beträgt;


2. den Gegenstand des Mehrwertausgleichs, die Ermittlung des Mehrwerts, die Höhe des
Abschöpfungssatzes und die allfälligen Ausnahmen definieren;


3. die Überführung der erzielten finanziellen Mittel in einen Fonds vorsehen, welcher ausschliesslich
der Förderung des Erstwohnungsbaus dient.


'/t3d~k
Hans Eidenbenz }
18. Dezember 2009 C


~'~~f2i
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Sitzung vom 22.02.2011 
Mitgeteilt am 25.02.2011 
Protokoll-Nr. 11-139 
Reg.-Nr. L4.C 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Bewirtschaftung des Kongresszentrums: 
Reglement zur Nutzung durch einheimische Vereine und Veranstalter / 
Stellungnahme des Kleinen Landrates zur Interpellation der SVP-Fraktion 
 
 
1. Ausgangslage 
 
An seiner Sitzung vom 2. Dezember 2010 hat der Grosse Landrat die Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde und der Davos Destinations-Organisation (DDO) zum Kongresszentrum beraten, 
welche der Kleine Landrat dem Parlament zur Kenntnisnahme unterbreitet hatte. Die Kenntnis-
nahme durch den Grossen Landrat erfolgte mit 15 zu 1 Stimmen. 
 
Bislang haben einheimische Vereine und Veranstalter bei der Benutzung des Kongresszentrums 
Vergünstigungen erhalten. Das Kongresszentrum benötigt für die Gleichbehandlung seiner 
Kunden und zur Ausweisung der Mindereinnahmen aufgrund von kommunalpolitischen Zielset-
zungen eine klare Regelung, weshalb das bestehende „Reglement über die kostenlose Nutzung 
gemeindeeigener Räume durch einheimische Vereine“ zu überarbeiten war. Ein grober Entwurf 
des neuen Reglements lag orientierungsweise an der Landratssitzung vom 2. Dezember 2010 
bereits vor. Zwischenzeitlich wurde das Reglement im Detail ergänzt und liegt nun in ausgearbei-
teter Form vor. 
 
Zum Kongresszentrum ist zudem eine Interpellation der SVP-Fraktion pendent, welche nun nach 
Vorliegen aller notwendigen Informationen umfassend und abschliessend beantwortet werden 
kann. 
 
 
2. Reglement zur Nutzung des Kongresszentrums (und anderer gemeindeeigener Räume) 


durch einheimische Vereine und Veranstalter 
 
2.1. Ausgangslage 
 
Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Kongresszentrums fasste der Grosse Landrat an 
seiner Sitzung vom 7. Juni 1979 den Beschluss, einheimischen Vereinen die Möglichkeit zu 
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geben, das Kongresszentrum für eigene Anlässe zu nutzen. Das einheimische Vereinsleben 
sollte in seinen verschiedensten Formen und Aktivitäten unterstützt werden, indem einmal pro 
Jahr die gemeindeeigenen Räumlichkeiten durch die jeweiligen Vereine kostenlos genutzt 
werden konnten. Zugelassen werden seither Vereine, die im Davoser Vereinsregister eingetragen 
sind. 
 
Da in diesem Beschluss nicht definiert ist, in welchem Umfang Räumlichkeiten genutzt werden 
können, und auch an den Charakter der Vereine keine Anforderungen gestellt werden, wurde die 
bestehende Regelung von bestimmten Gruppierungen und Veranstaltern ausgenützt: Es wurden 
in den letzten Jahren verschiedentlich aus kommerziellen Interessen Vereine gegründet, um zur 
Gratisbenutzung von Kongressräumlichkeiten Zugang zu haben. Dem Kongresszentrum entge-
hen dadurch wichtige Einnahmen, weil die belegten Räumlichkeiten nicht anderweitig vermietet 
werden können. 
 
Um der überdehnten Anwendung einer gutgemeinten Regelung einen Riegel schieben zu kön-
nen, musste die auf dem Beschluss des Grossen Landrates von 1979 basierende Regelung 
wesentlich genauer definiert werden. Gemeinsam mit Davos Tourismus und Davos Congress 
wurden im Jahr 2006 verschiedene Präzisierungen festgelegt, die in einem neuen Reglement 
Eingang fanden. Am Grundsatz, dass das einheimische Vereinsleben im Sinne des ursprüngli-
chen Gedankens unterstützt werden soll, wurde festgehalten. 
 
Jedem im Davoser Vereinsregister eingetragenen Verein wird auf dessen Anfrage einmal im Jahr 
ein der Versammlungsgrösse entsprechender, gemeindeeigener Raum gebührenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Den Vereinen stehen also nicht nur das Kongresszentrum, sondern auch zahlrei-
che andere Gemeinderäumlichkeiten zur Verfügung. Das Vereinsregister wird durch die Land-
schaftskanzlei geführt. 
 
 
2.2. Neue Bestimmungen erforderlich 
 
Das Augenmerk des bestehenden Reglements richtete sich – historisch begründet – auf die 
Vereine und ihren Anspruch, gemeindeeigene Räume einmal im Jahr kostenfrei nutzen zu 
können. Andererseits besteht aber seit langem die Praxis, dass das Kongresszentrum bzw. der 
Betreiber Davos Congress an einheimische Kongressveranstalter einen „Einheimischenrabatt“ 
gewährte. Diese Bevorzugung einheimischer Organisatoren wurde jedoch bislang nicht in ein 
rechtliches Regelwerk gefasst. 
 
Mit der aktuellen Kongresszentrumserweiterung und der neuen Vereinbarung mit DDO über die 
Betriebsführung, welche auch Umsatzzielsetzungen enthält, wurde es notwendig, neben der 
Vereinsregelung auch die Behandlung einheimischer Veranstalter in einem Reglement aufzufüh-
ren. Damit ist einerseits transparent dargelegt, wie das Kongresszentrum einheimischen Organi-
satoren von Veranstaltungen entgegenkommt, andererseits kann Davos Congress – gestützt auf 
rechtliche Vorgaben – Einnahmenreduktionen aufgrund kommunalpolitischer Zielsetzungen der 
Gemeinde gegenüber begründen und belasten. 
 
 
2.3. Zu einzelnen Artikeln des Reglements 
 
Art. 1 und 2 (bestehend): Ein Verein ist zur Inanspruchnahme eines gebührenfreien, gemeindeei-
genen Raumes berechtigt, wenn ein aktives Vereinsleben in Davos gepflegt wird und der Verein 
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seit mindestens drei Jahren im Vereinsregister der Gemeinde eingetragen ist. Zudem wird 
vorausgesetzt, dass sich der Verein mehrheitlich durch ehrenamtliche Mitarbeit auszeichnet. 
 
Art. 2a (neu): Einheimische Veranstalter erhalten eine 30-prozentige Ermässigung auf den 
regulären Tarif, wenn sie gewisse Anforderungen an ihre Veranstaltertätigkeit und an die zu 
unterstützende Veranstaltung erfüllen. 
 
Art. 3 (bestehend): Die Räume im Kongresszentrum sind dabei nicht immer ideal auf die Bedürf-
nisse aller Vereine zugeschnitten. Den Vereinen steht deshalb auch ein Raum in einem anderen 
Gebäude, das im Eigentum der Gemeinde steht, zur Verfügung, also anstatt im Kongresszentrum 
beispielsweise im Landratssaal, in der Aula Mittelschule oder in der Mehrzweckhalle Glaris. Es 
kann ein bestimmter Raum gewünscht werden, wobei nur Räume berücksichtigt werden können, 
die üblicherweise für Anlässe verwendet werden. Die definitive Zuweisung eines entsprechenden 
Raumes geschieht durch die Liegenschaftenverwaltung der Gemeinde oder Davos Congress, je 
nach Verfügbarkeit des Raumes und nach der Art des Anlasses. 
 
Art. 4 (bestehend): Die Regelung betreffend kostenlose bzw. gebührenreduzierte Raumbenut-
zung gilt für Vereinsanlässe und Anlässe einheimischer Veranstalter. Rein kommerzielle Veran-
staltungen und Veranstaltungen, die mehrheitlich Personen ausserhalb der Landschaft Davos 
ansprechen, sind ausgenommen. 
 
Art. 5 (bestehend): Die Benutzung der Standardausstattung des jeweiligen Raumes soll kostenlos 
sein (Normalbestuhlung, technische Standardausrüstung). Auf- und Abbauarbeiten sowie techni-
sche Betreuung, Hilfsmittel, Einrichtungen und damit verbundene Arbeitsstunden sind zahlungs-
pflichtig gemäss geltendem Tarif und werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Spezielle 
Wünsche und deren allfällige Kostenpflichtigkeit sind mit der raumverantwortlichen Person 
vorgängig abzuklären. 
 
Art. 6 (bestehend): Um zahlende Kongresse mit Wertschöpfung für Davos anzunehmen, kann 
Davos Congress – in Absprache mit den Gesuchstellern – die Daten oder Räumlichkeiten von 
kostenlosen bzw. gebührenreduzierten Raumnutzungen gemäss dieser Regelung im Kongress-
zentrum nachträglich verschieben. 
 
Alle nachfolgenden Artikel sind selbsterklärend, weshalb sie an dieser Stelle nicht weiter kom-
mentiert werden. 
 
 
3. Interpellation SVP-Fraktion betreffend Kongresshausbewirtschaftung vom 19. August 


2009, Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
3.1. Veranlassung 
 
Am 19. August 2009 reichte die SVP-Fraktion Davos mit Landrat Stephan Huber als Erstunter-
zeichner eine Interpellation ein, in der festgestellt wurde, dass bis am 31. Dezember 2009 eine 
Vereinbarung für das Management des Kongresszentrums abzuschliessen sei. Der wesentliche 
Punkt dieser Vereinbarung sei die Erreichung eines Kostendeckungsgrades von mindestens 
80 % per Ende Geschäftsjahr 2011/2012. Im Weiteren sei der Kleine Landrat beauftragt, dem 
Grossen Landrat alljährlich über Zielvorgaben und den Kostendeckungsgrad von 80 % Rechen-
schaft abzulegen. 
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Die Interpellanten reichten fünf Fragen ein, die nachfolgend behandelt werden. 
 
 
3.2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Es gilt festzuhalten, dass eine Interpellation gemäss DRB 10.3 Art. 40 vom Kleinen Landrat innert 
drei Monaten schriftlich zu beantworten ist. Offensichtlich hat sich die Behörde bei der Beantwor-
tung an diese Vorgabe bei Weitem nicht gehalten. Der Kleine Landrat bedauert diesen Umstand 
und entschuldigt sich dafür. 
 
Der Kleine Landrat kann andererseits mit Genugtuung feststellen, dass in der Zwischenzeit die 
durch die Interpellation angesprochenen Problemfelder aufgearbeitet und grösstenteils gelöst 
wurden. Die Betriebsvereinbarung zum Kongresszentrum wurde bereits am 16. bzw. 19. Novem-
ber 2010 vom Kleinen Landrat und vom Verwaltungsrat von DDO genehmigt. Dem Grossen 
Landrat wurde der Vertrag am 2. Dezember 2010 zur Kenntnis gebracht. Weil das neue „Regle-
ment über die kostenlose bzw. gebührenreduzierte Nutzung durch einheimische Vereine und 
Veranstalter“ einen wichtigen Bestandteil darstellt, wurde der Vertrag mit DDO erst nach der 
definitiven Überarbeitung des Reglements unterzeichnet. Das neue Reglement entspricht – 
betreffend Nutzung durch einheimische Vereine – dem bisherigen Reglement vom 19. September 
2006. Die Bestimmungen bezüglich einheimischer Veranstalter wurden, wie im voranstehenden 
Kapitel 2 erläutert, bis heute im vorliegenden Sinne gelebt und finden nun offiziell Eingang im 
erwähnten Reglement. 
 
 
3.3. Konkrete Antworten zu den einzelnen Fragen 
 
1. In welchem Stadium befinden sich die Verhandlungen mit DDO? 
 
Die Verhandlungen wurden Ende 2010 abgeschlossen. Obwohl ein früherer Abschluss ange-
strebt wurde, zog sich die gemeinsame Meinungsfindung in die Länge. Da aber die neue Rege-
lung erst nach Abschluss der Kongresszentrumserweiterung zur Anwendung kommt, entstanden 
durch die Verzögerung keine Konsequenzen. 
 
2. Bei welchen Vertragspunkten gibt es noch Differenzen zwischen Gemeinde und DDO? 
 
Es konnte schliesslich eine Einigung erzielt werden. Bezüglich der Rahmenbedingungen der 
Führung von Extrablatt und Kongresshotel gab es anfänglich unterschiedliche Standpunkte. 
 
3. Bis wann kann man mit dem Abschluss der Vereinbarung rechnen? 
 
Die Betriebsvereinbarung wurde auf den Abschluss der Kongresszentrumserweiterung (Novem-
ber 2010) genehmigt, das Reglement über die kostenlose bzw. gebührenreduzierte Nutzung 
durch einheimische Vereine und Veranstalter wurde vom Kleinen Landrat am 22. Februar 2011 in 
Kraft gesetzt. 
 
4. Was gedenkt der Kleine Landrat bezüglich Kongresshausbewirtschaftung zu unternehmen, 


falls eine Vereinbarung bis zum 31.12.2009 nicht zustandekommen wird? 
 
Wie erwähnt, hat der Kleine Landrat nach dem 1. Januar 2010 weiterverhandelt und konnte die 
Vereinbarung abschliessen. 
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5. Welche Kriterien werden vom Kleinen Landrat für den alljährlichen Rechenschaftsbericht von 
DDO verlangt? 


 
Der geforderte Rechenschaftsbericht muss gemäss Vertrag folgende Eckdaten enthalten: 
 
– Art. 7: Preisliste und Abweichungen davon (zuhanden Kleiner Landrat) 
 
– Art. 10: Akquisition von neuen Kongressen 
 
– Art. 15: Zwischenbericht per 31. Oktober für die Sommersaison und Jahresbericht per 30. 


April. Diese Berichte sind jeweils 3 Monate nach Abschlussdatum dem Kleinen Landrat vor-
zulegen. Im Antrag an den Grossen Landrat ergänzt die Finanzverwaltung der Gemeinde 
den Bericht von DDO um die Abschreibungen und anteiligen Fremdkapitalzinsen. 


 
– Art. 17: Ermittlung des Kostendeckungsgrads 
 
Zusätzlich ergeht im Bericht der Revisionsstelle gemäss Art. 4 des Vertrags eine Bestätigung, 
dass keine ungerechtfertigten Verrechnungen erfolgt sind zwischen der Betriebsrechnung Kon-
gresszentrum einerseits und den Betriebsrechnungen Extrablatt/Catering bzw. Kongresshotel 
andererseits. 
 
Zur Orientierung wird der Bericht der Revisionsstelle dem Grossen Landrat zur Kenntnis ge-
bracht. Die GPK hat jederzeit die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Überprüfungen die detaillierte 
Abrechnung zu sichten. 
 
Im übrigen wird verwiesen auf die ausführliche Botschaft an den Grossen Landrat zur Sitzung 
vom 2. Dezember 2010. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Vom „Reglement über die kostenlose bzw. gebührenreduzierte Nutzung gemeindeeigener 
Räume durch einheimische Vereine und Veranstalter“ wird Kenntnis genommen. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Reglement über die kostenlose bzw. gebührenreduzierte Nutzung gemeindeeigener Räume 


durch einheimische Vereine und Veranstalter, DRB 63.3 
– Interpellation SVP-Fraktion betreffend Kongresshausbewirtschaftung vom 19. August 2009 
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Aktenauflage 
– Vereinbarung betreffend Kongresszentrum, inkl. Anhang 1-3 inkl. Kontoplan, vom 22. 


Februar 2011 
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Reglement über die kostenlose bzw. gebührenreduzierte Nutzung 
gemeindeeigener Räume durch einheimische Vereine und Veranstalter 


 
Vom Kleinen Landrat am 22. Februar 2011 erlassen 


(Stand am 22. Februar 2011) 
 


Art. 1 
Vereine Jedem im Davoser Vereinsregister eingetragenen Verein mit nicht kommerzieller 


Zwecksetzung wird auf Gesuch einmal pro Kalenderjahr für max. einen Tag ein 
für die entsprechende Veranstaltung geeigneter gemeindeeigener Raum gebühren-
frei zur Verfügung gestellt. 


 
Art. 2 


Vorausset- Einem Verein wird ein geeigneter Raum zur Verfügung gestellt, wenn er folgende 
zungen Voraussetzungen kumulativ erfüllt: 
 a) Eintrag im Davoser Vereinsregister seit wenigstens drei Jahren; 
 b) Vereinsorganisation grundsätzlich auf ehrenamtlicher Basis; 
 c) Aktives Vereinsleben in Davos. 


 
Art. 2a 


Andere In der Gemeinde Davos ansässige und hier hauptsächlich tätige Veranstalter kön- 
Veranstalter nen einmal pro Kalenderjahr für max. einen Tag gemeindeeigene Räumlichkeiten 


für ihren Zweck verfolgende Veranstaltungen mit einer 30-prozentigen Ermässi-
gung zum regulären Tarif buchen, sofern es sich dabei um einen öffentlich zu-
gänglichen und keine kommerziellen Ziele verfolgenden Anlass handelt. Dabei 
muss es sich um einen wiederkehrenden Anlass handeln. Der Preisnachlass für 
den ersten Anlass wird erst bei der zweiten Buchung in Form einer entsprechen-
den Gutschrift gewährt und nur, wenn die zweite Veranstaltung umfangmässig 
mindestens gleichwertig zum ersten Anlass ist. 


 
Art. 3 


Räume Zur gebührenfreien resp. gebührenreduzierten Benutzung stehen nur gemeindeei-
gene Räume zur Verfügung; dies sind insbesondere: 


 a) Kongresszentrum; 
 b) Landratssaal; 
 c) Aula Mittelschule;  
 d) Mehrzweckhalle Glaris. 
  Wünsche betreffend einen speziellen Raum werden soweit möglich berücksich-


tigt. 
  Je nach Art der Veranstaltung und Verfügbarkeit von Räumen entscheidet die 


zuständige Stelle über die definitive Zuweisung des entsprechenden Raumes.  
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Art. 4 
Umfang der Die gebührenfreie resp. gebührenreduzierte Benutzung wird nur für vereins- 
Leistungen interne Anlässe oder Anlässe einheimischer Veranstalter gewährt, ausgenommen 
a) Grundsatz sind kommerzielle oder mehrheitlich Personen ausserhalb der Landschaft anspre-


chende Veranstaltungen. 
 


Art. 5 
b) Ausstattung Es wird jeweils die im betreffenden Raum vorhandene technische und betriebliche 


Grundausstattung kostenlos resp. gebührenreduziert zur Verfügung gestellt. Zu-
sätzliche Ausstattungswünsche sind gemäss geltenden Regelungen kostenpflich-
tig. 


  Auf- und Abbauarbeiten sowie technische Betreuung usw. sind nach geltenden 
Tarifen kostenpflichtig. 


 
Art. 6 


c) Kongress- Kommerzielle Veranstaltungen mit Wertschöpfung und Logiernächten werden  
zentrum vorrangig behandelt. 
  Reservierungen für eine gebührenfreie resp. gebührenreduzierte Raumnutzung 


im Kongresszentrum stehen daher unter dem Vorbehalt nachträglicher Änderun-
gen aufgrund kommerzieller Veranstaltungen. 


 
Art. 7 


d) Haftung Die Gemeinde lehnt jede Haftung gegenüber Benutzern, Helfern und Besuchern 
von Veranstaltungen und deren Sachwerten ab. 


  Der Verein bzw. Veranstalter haftet für Schäden, die durch die Benützung der 
Räumlichkeiten an Gebäude, Anlagen und Mobiliar entstehen. Allfällige Schäden 
sind durch die Vereinsleitung bzw. Veranstaltungsleitung unverzüglich der raum-
verantwortlichen Person zu melden.  


 
Art. 8 


e) Ausnahmen Der Kleine Landrat kann für besondere Veranstaltungen aus wichtigen Gründen 
(z.B. gesamtschweizerische Veranstaltungen, grosse lokale oder regionale Bedeu-
tung, langjährige Vereinsjubiläen) Ausnahmen von diesem Reglement gewähren. 


 
Art. 9 


Verfahren und Die Bereitstellung des Raumes erfolgt nur auf Antrag durch den Verein bzw. 
Zuständigkeit Veranstalter. 
  Das Gesuch ist mindestens einen Monat vor dem beabsichtigten Veranstal-


tungsdatum schriftlich bei der für den gewünschten Raum zuständigen Stelle ein-
zureichen.  


  Dem Gesuch ist das Konzept der geplanten Veranstaltung beizulegen. 
  Wenn die Berechtigung fraglich ist oder von der zuständigen Stelle verneint 


wird, entscheidet der Kleine Landrat abschliessend. 
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Art. 10 
Mietverträge Wenn ein Raum zur Verfügung gestellt wird, so ist mit dem Verein bzw. dem 


Veranstalter von der zuständigen Stelle eine entsprechende Benutzungs-
vereinbarung abzuschliessen. 


  Der Kleine Landrat überwacht die Einhaltung dieses Reglements. 
 


Art. 11 
In-Kraft-Treten Dieses Reglement tritt mit der Beschlussfassung in Kraft.  
  Es ersetzt das Reglement über die kostenlose Nutzung gemeindeeigener Räume 


durch einheimische Vereine vom 19. September 2006. 
 








Interpellation - Kongresshausbewirtschaftung


Ausgangslage
An seiner Sitzung vom 4. Dezember 2008 beauftrage der Grosse Landrat die
Exekutive, mit Davos Destinations-Organisation (DDO) oder einer anderen
Trägerschaft eine Vereinbarung für das Management des Kongresshauses bis
31.12.2009 abzuschliessen. Ein wesentlicher Punkt dieser Vereinbarung beinhaltet
die Forderung, dass der Kostendeckungsgrad (ohne kalkulatorische Abschreibungen
und Zinsen und wertvermehrende Investitionen) in der Betriebsrechnung
Kongresszentrum per Ende des Geschäftsjahres 2011/2012 mindestens 80%
betragen muss.


Im Weiteren wurde der Kleine Landrat beauftragt, dem Grossen Landrat alljährlich
über die Zielvorgaben bezüglich dem zu erreichenden Kostendeckungsgrad von 80%
Rechenschaft abzulegen.


Daraus ergeben sich für die SVP Davos folgende Fragen:


1. In welchem Stadium befinden sich die Verhandlungen mit DDO?
2. Bei welchen Vertragspunkten gibt es noch Differenzen zwischen Gemeinde


und DDO?


3. Bis wann kann man mit dem Abschluss der Vereinbarung rechnen?
4. Was gedenkt der Kleine Landrat bezüglich Kongresshausbewirtschaftung zu


unternehmen, falls eine Vereinbarung bis 31.12.2009 nicht zustande kommen
wird?


5. Welche Kriterien werden vom Kleinen Landrat für den alljährlichen
Rechenschaftsbericht von DDO verlangt?


Für die schriftliche Beantwortung dieser Interpellation danken wir im Voraus bestens.",,-


VP Fraktion Davos.......


I
Stephan Huber
Fraktionspräsident


Davos, 19. August 2009


Mitunterzeichner:"
)
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An den Grossen Landrat 
 
 
Richtlinien zur Vergabe von Anlagefondsgeldern 
 
 
1. Veranlassung 
 
Landrat Dino Brazerol und acht Mitunterzeichnende haben am 27. November 2008 eine Motion 
eingereicht, in der der Kleine Landrat aufgefordert wird, gesetzliche Grundlagen auszuarbeiten 
und vorzulegen, welche bei Auszahlungen von Geldern des Anlagefonds an unterstützungswür-
dige Projekte entsprechende vertragliche oder hypothekarische Absicherungen zugunsten der 
Gemeinde verlangen. Damit soll vermieden werden, dass unterstützte Projekte später zweckent-
fremdet werden. 
 
Die Veranlassung der Motion wird am Beispiel der teilweisen Umnutzung des „Time-out“ in 
Büroräumlichkeiten durch die Davos Destinations-Organisation (DDO) begründet. Bei der dama-
ligen Vertragsunterzeichnung wurden keine Sicherheiten eingefordert. Ohne diese Sicherheiten 
habe die Gemeinde nichts in der Hand, um bei einer Zweckentfremdung einzuschreiten. 
Schliesslich weist der Motionär darauf hin, dass im Davoser Rechtsbuch (DRB) keine Bestim-
mungen enthalten sind, die festlegen, welche Voraussetzungen für die Ausrichtung von Anlage-
fondsgeldern erfüllt sein müssen, und dass darum eine Ergänzung in den Gesetzesbestimmun-
gen sinnvoll und wichtig sei. 
 
Der Grosse Landrat folgte in seiner Sitzung vom 19. August 2010 dem Antrag des Kleinen 
Landrates, die Motion in ein Postulat umzuwandeln und anstatt einer Ergänzung des Gesetzesar-
tikels (DRB 24 Art. 13) Richtlinien vorzuschlagen, die als Entscheidungshilfe für den Grossen 
Landrat bei der Behandlung von Gesuchen um Beiträge aus dem Anlagefonds dienen sollen. 
 
 
2. Rechtliche Ausgangslage 
 
Der Zweck des Anlagefonds umfasst die Erstellung oder Instandhaltung von Sportanlagen, die im 
Interesse des Gastes liegen. Zusätzlich kann er auch für die Verzinsung und die Amortisation 
solcher Anlagen herangezogen werden (DRB 24 Art. 13). 
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Geäufnet wird der Fonds aus den Einnahmen der Sporttaxe (75 % der Sporttaxe), aus Darlehen 
Dritter, Darlehen der Gemeinde sowie objektbezogener Beiträge der Gemeinde im Rahmen der 
verfassungsmässigen Finanzkompetenzen. Im Weiteren kann der Grosse Landrat von Dritten 
und von der Gemeinde zugunsten des Anlagefonds Darlehen aufnehmen. Die Darlehen der 
Gemeinde sind ihr zu marktüblichen Bedingungen zu verzinsen und zu amortisieren (DRB 24, 
Art. 13). 
 
In DRB 24 Art. 13b ist die Zuständigkeit geregelt. Zuständig ist der Grosse Landrat. Er entschei-
det auf Antrag der Sportkommission über die Verwendung der Gelder aus dem Anlagefonds. Er 
entscheidet auch über die Ausführungen von Anlageprojekten und beaufsichtigt die Planung, 
Erstellung und Verwaltung der finanzierten oder unterstützten Sportanlagen. 
 
 
3. Erwägungen 
 
Der Kleine Landrat beurteilt die Bewirtschaftung der verschiedenen Fonds als eine sinnvolle 
Einrichtung. Am Aufbau und der Finanzierung der beträchtlichen öffentlichen Sportinfrastruktur 
von Davos leistete und leistet der Anlagefonds einen wichtigen Beitrag. Die verantwortlichen 
Gremien sind einerseits angehalten, nicht mehr auszugeben als vorhanden ist, andererseits kann 
in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten nicht einfach „der Hahnen abgestellt“ werden, denn die 
Zweckbestimmung verhindert zum Beispiel eine Umleitung der Mittel in die allgemeinen Finanzen 
der Gemeinde. 
 
Dass die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Fonds bei der Ausrichtung von Unterstüt-
zungsbeiträgen nicht immer klar gezogen werden kann, liegt in der Natur der Sache. Auch ist die 
Übersicht über die Funktionsweise der verschiedenen Fonds auf den ersten Blick nicht immer 
einfach. Trotzdem, die Vorteile dieses Systems überwiegen bei weitem und werden vom Motionär 
auch nicht in Frage gestellt. 
 
Der Grosse Landrat ist gemäss DRB 24 für die Behandlung der Gesuche zuständig. Im Beispiel 
der teilweisen Zweckentfremdung der Nutzung des „Time-out“ durch DDO hat der Rat dieser 
Umnutzung zugestimmt. Eine ablehnende Haltung wäre ohne weiteres gesetzeskonform gewe-
sen. Es scheint darum dem Kleinen Landrat nicht zielführend zu sein, mit einem zusätzlichen 
Gesetzesartikel den Grossen Landrat in seinen eigenen Entscheiden einzuschränken. 
 
Die meisten Beiträge werden an Sportinfrastrukturen geleistet, die im Besitze von DDO oder der 
Gemeinde sind. Hier war die Einforderung einer zusätzlichen finanziellen Sicherheit bis zum 
heutigen Tag nicht nötig. 
 
Bei der Vergabe an private Trägerschaften, wie Sportclubs und Vereine, besteht ja gerade das 
Problem, dass diese Organisationen die geforderte Sicherheit nicht leisten können, sonst wären 
sie in der Regel auch nicht auf Unterstützung angewiesen. Zum Beispiel sprach der Grosse 
Landrat am 31. März 2005 einen Beitrag zu Gunsten einer Kletterwand im Tenniscenter. Sollte 
der Betrieb geschlossen werden, besteht keine Möglichkeit das gesprochene Geld zurückzuer-
halten. Der zurückbleibende Wert bestünde nur aus vielen Klettergriffen, die keinen namhaften 
Geldwert darstellen. 
 
Der Kleine Landrat ist aufgrund der aufgeführten Überlegungen der Meinung, dass auf Gesetzes-
stufe keine Ergänzungen vorgenommen werden sollen. Andererseits teilt der Kleine Landrat die 
Meinung des Motionärs, dass der Grosse Landrat bei der künftigen Vergabe von Fördergeldern 
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aus dem Anlagefonds dem Bereich Sicherheit und langjährige Nutzung vermehrt Rechnung 
tragen sollte. 
 
 
4. Beurteilungskriterien für die Gewährung von Anlagefondsgelder und deren Sicherstel-


lung 
 
Kriterien für die Ausrichtung von Beiträgen zur Erstellung oder Instandhaltung von Sportanlagen 
lassen sich in drei Untergruppen unterteilen. Einerseits geht es um die Sicherung der gesproche-
nen Gelder. Im Weiteren erwarten die Postulaten einen Vorschlag, wie Zweckentfremdung 
verhindert werden kann. Schliesslich soll in Form von Kriterien eine Entscheidungshilfe geboten 
werden, welche Infrastrukturen in welchem Umfang gefördert werden sollen. 
 
Es ist dem Kleinen Landrat wichtig darauf hinzuweisen, dass die aufgeführten Kriterien nur 
Entscheidungshilfen sein können. Die Sportkommission als Antragsteller und der Grosse Landrat 
als Entscheidungsgremium sind angehalten, das jeweils vorliegende Projekt im Einzelnen zu 
beurteilen. Dabei beeinflussen Faktoren wie Finanzkraft des Investors, soziale und politische 
Aspekte und vor allem die vorhandenen Gelder im Anlagefonds ebenfalls den Entscheid. 
 
Bei Anlagen, die einen Gewinn abwerfen, soll die Möglichkeit des Rückflusses in den Anlage-
fonds möglich sein. Nachfolgend werden verschiedene Möglichkeiten der Sicherstellung von 
Beiträgen aufgezeigt. In ihrem Antrag muss die Sportkommission darauf eingehen, welche Art 
der Sicherung gewählt wird bzw. weshalb davon abgesehen wird. 
 
 
4.1. Sicherung der Anlagefondsgelder 
 
4.1.1. Grundpfandrechtliche Sicherheiten 
 
Sofern der Antragssteller über Grundeigentum verfügt, kann ein A-fonds-perdu-Beitrag des 
Anlagefonds durch ein Grundpfandrecht sichergestellt werden. In einer separaten Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde bzw. dem Anlagefonds und dem Antragsteller wird der Rückforderungs-
tatbestand vertraglich festgehalten, z.B. im Konkursfall oder bei Zweckentfremdung. Bei einer 
Zweckentfremdung wäre es auch denkbar, dass die Sicherstellung auf z.B. 10 bis 15 Jahre 
befristet ist, damit man einer späteren, sinnvollen Neuausrichtung nicht im Wege steht. 
 
Der zentrale Vorteil für den Anlagefonds besteht darin, dass die Mittel nicht blanko gewährt 
werden. Durch eine Maximal-Grundpfandverschreibung kann auch eine zukünftige Forderung, 
welche z.B. erst im Konkursfall entsteht, durch ein Grundpfand abgesichert werden. 
 
Für den Antragsteller liegt ein Vorteil darin, dass er eine solche mögliche Forderung nicht als 
Fremdkapital zu bilanzieren hätte, sofern die Wahrscheinlichkeit eines Mittelabflusses gering ist 
(z.B. zum Zeitpunkt der Bilanzierung keine Zweckänderung und kein Konkurs absehbar). Statt-
dessen hätte er nach Aktienrecht im Anhang zur Jahresrechnung eine Eventualverbindlichkeit 
auszuweisen (OR Art. 663b Ziffer 1 und 2). Bei der Beurteilung der Vermögenslage durch einen 
Dritten (z.B. bei einer späteren Erweiterungsinvestition) ist somit die Bonität weniger beeinträch-
tigt als bei einer Aufnahme von Fremdkapital, welches in jedem Fall rückzahlbar ist. 
 
Der wesentliche Nachteil liegt darin, dass eine solche Sicherung nur möglich ist, wenn der 
Antragsteller über Grundeigentum verfügt. Sind aber auf dem Grundstück bereits andere Grund-
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pfandrechte eingetragen, so kann die Gemeinde bzw. der Anlagefonds das Grundpfandrecht erst 
in der nächsten freien Pfandstelle eintragen lassen. Dadurch vermindert sich der Wert der 
Sicherstellung, weil im Konkursfall zuerst die Gläubiger der vorherigen Pfandstellen befriedigt 
werden. Ferner besteht ein Nachteil für den Antragsteller, weil spätere Drittdarlehen (z.B. bei 
Erweiterungen/Erneuerungen) unter Umständen verunmöglicht werden, da der Antragsteller dem 
potenziellen Darlehensgeber keine erstklassige Sicherheit mehr gewähren kann, oder nur mit 
Zustimmung der Nachgangsgläubiger. 
 
 
4.1.2. Etappierte Auszahlung 
 
Bei dieser Form wird der vom Anlagefonds gewährte Beitrag nicht auf einmal ausbezahlt, son-
dern in mehreren Tranchen (je nach Projekt z.B. über 5 bis 10 Jahre, in Abhängigkeit von der 
Nutzungsdauer der Anlage). Der Vorteil besteht darin, dass zu Beginn in einer Vereinbarung die 
zu erfüllenden Kriterien festgelegt werden können. Deren Einhaltung wird dann jährlich vor der 
Auszahlung überprüft. So kann sichergestellt werden, dass bei einer Zweckentfremdung keine 
weiteren Mittel gesprochen werden können. Diese Variante hat weiter den Vorteil, dass eine 
zweckbestimmte Verwendung der Mittel auch ohne Sicherheiten (z.B. Grundpfand) gewährt 
werden kann. Sollte eine Zweckentfremdung eintreten, so werden keine weiteren Beiträge mehr 
gewährt. 
 
Der Nachteil liegt darin, dass für die Finanzierung der ursprünglichen Investition unter Umständen 
zu wenig liquide Mittel vorhanden sind, weil der Betrag des Anlagefonds über mehrere Jahre 
aufgeteilt wird. Eine solche Etappierung könnte aber auf der anderen Seite die laufenden Kosten 
sowie die Abschreibung und die Verzinsung decken und somit den Betrieb sichern. 
 
 
4.1.3. Weitere Möglichkeiten 
 
Ist kein Grundpfandrecht möglich (da z.B. kein Grundeigentum vorhanden) und soll aus Finanzie-
rungsgründen keine etappierte Auszahlung erfolgen, so wäre es denkbar, dass die verantwortli-
chen Organe des Antragstellers als Privatperson mit einer Bürgschaft zumindest über einen 
Teilbetrag gegenüber dem Anlagefonds haften. Auch Banken verwenden teilweise dieses Siche-
rungsmittel, sofern ein zu finanzierendes Unternehmen nur ungenügende eigene Sicherheiten für 
einen Kredit bereitstellen kann. 
 
Eine solche Variante hat den Nachteil, dass die verantwortlichen Organe nebst der ehrenamtli-
chen Arbeit auch finanziell haftbar wären, was abschreckend wirken könnte. Zudem würde eine 
solche Sicherung nur dann Sinn machen, wenn auf privater Seite genügend Mittel vorhanden 
sind. 
 
 
4.2. Richtlinien für die Abschätzung der Wirkung von Beiträgen aus dem Anlagefonds 
 
A Kernsportarten 
 
Anlagen zugunsten von Kernsportarten sollen besonders gefördert werden. Kernsportarten von 
Davos sind im Winter: Eis- und Schneesportarten; im Sommer: Wandern und Biken. 
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B Wertschöpfung in Davos 
 
Die Attraktivität einer durch den Anlagefonds unterstützten Anlage zieht ein bestimmtes Publikum 
an, welches durch den Bezug einer Leistung ein entsprechendes Arbeitsvolumen und damit 
Wertschöpfung in Davos auslöst. 
 
Die wichtigste Kenngrösse der touristischen Wertschöpfung sind die Logiernächte. Zusätzlich gilt 
es zu beurteilen, in welcher Hotelkategorie bzw. Übernachtungsmöglichkeit die Logiernächte 
erzielt werden. Weitere Umsätze werden durch die Benutzung der Anlage selbst sowie durch 
Einkäufe bei den Geschäften des Gewerbes, des Handels und von Dienstleistungen erzielt. Die 
Abschätzung, in welchem Masse eine touristische Infrastruktur die weitere Wertschöpfungskette 
beeinflusst, ist im Einzelfall schwierig und beruht auf groben Schätzungen. Einfacher zu beurtei-
len sind die Arbeitsplätze und deren Qualifikation, die durch die Anlage entstehen. Auch ist der 
künftige Investitionsbedarf mitzuberücksichtigen. 
 
 
C Interesse des Besuchers 
 
Hier soll die Zufriedenheit des Gastes beurteilt werden. Anlagen, die eine Magnetwirkung entfal-
ten, sind zu bevorzugen gegenüber Anlagen, die in der Region bereits (mehrfach) vorhanden 
sind. 
 
 
D Verhältnis Besucher / Einheimische 
 
Weil der Anlagefonds ausschliesslich über Gästegelder alimentiert wird, ist der Grosse Landrat 
gemäss DRB 24 Art. 13 verpflichtet, die Gelder für den Gast einzusetzen. Somit darf der Anteil 
der Unterstützung nicht höher sein als der Anteil der Gäste, die die Anlage nutzen. 
 
 
E Langlebigkeit 
 
Bei der Langlebigkeit einer Anlage geht es einerseits um die Qualität der Bausubstanz sowie 
auch um die Perspektive der Sportart, die mit dieser Anlage ausgeführt wird. 
 
 
F Eigenfinanzierung 
 
Sinnvoll eingesetzte Gelder aus dem Anlagefonds sind Beträge, die möglichst hohe Investitionen 
auslösen. 
 
 
G Trendsport/Zukunftsperspektive 
 
Die Unterstützung in neuartige, nicht alltägliche Sportanlagen ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings 
gilt es hier das Risiko einer Fehlinvestition richtig einzuschätzen. 
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H Unfallrisiko 
 
Die Sicherheit einer Anlage ist im Interesse des Gastes. Anlagen mit niedrigem Verletzungsrisiko 
sind zu fördern. 
 
 
I Image/Imagetransfer 
 
Der gute Ruf einer Anlage hängt von der Sportart, der Anlage, aber im besonderen Masse auch 
von Unterhalt und Betrieb ab. Es gilt zu beurteilen, ob Betriebskonzept, Personal und Leitung den 
geforderten Zielsetzungen entsprechen. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Die Richtlinien zur Vergabe von Beiträgen aus dem Anlagefonds werden zur Kenntnis ge-


nommen. 
 
2. Die vom Grossen Landrat am 19. August 2010 als Postulat überwiesene Motion Dino Braze-


rol betreffend Sicherheiten für die Gemeinde bei der Vergabe von Anlagefondsgeldern vom 
27. November 2008 wird als erledigt am Protokoll abgeschrieben. 


 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Motion Dino Brazerol betreffend Sicherheiten für die Gemeinde bei der Vergabe von 


Anlagefondsgeldern vom 27. November 2008 
 








Dino Brazerol (CVP)


Motion


Sicherheiten für die Gemeinde bei der Vergabe
von Anlagefondsgeldern


An der Sitzung des Grossen Landrates vom 30. Oktober 2008 wurde bei der Beratung des
Geschäfts "Sportzentrum (Time-out) - Belastung des Anlagefonds und Büronutzung DDO"
festgestellt, dass der Anlagefonds in diesem wie auch in anderen, früheren Geschäften Gelder
für Projekte vergeben hat, ohne im Gegenzug entsprechende Sicherheiten zu fordern und zu
erhalten.


Ohne Sicherheiten - beispielsweise einer Sicherungshypothek oder einer vertraglichen Rück
zahlungsverpflichtung - hat die Gemeinde nichts in der Hand, wenn das durch den Anlage
fonds unterstützte Projekt über kurz oder lang einem anderen Zweck zugeführt wird. Ent
spricht dieser neue Zweck nicht der Zielsetzung des Anlagefonds (DRB 24, Art. 13), so wären
die eingesetzten Anlagefondsgelder aus der Sicht ihrer eigentlichen Zielsetzung als verloren
anzusehen.


Das den Anlagefonds beschreibende Landschaftsgesetz über die Förderung sportlicher Veran
staltungen und Anlagen (DRB 24) enthält keinerlei Bestimmungen, welche Bedingungen
bzw. Voraussetzungen durch die jeweiligen Projekte zu erftillen sind, damit eine Zuteilung
von Anlagefondsgeldern erfolgen kann. Damit inskünftige Unterstützungen aus dem Anlage
fonds mit entsprechenden Bedingungen verknüpft werden, ist die Verankerung dieses Gedan
kens in den gesetzlichen Grundlagen sinnvoll und wichtig.


Deshalb wird der Kleine Landrat hiermit beauftragt, gesetzliche Grundlagen auszuar
beiten und vorzulegen, welche bei Auszahlungen von Geldern des Anlagefonds an unter
stützungswürdige Projekte entsprechende vertragliche oder hypothekarische Absiche
rungen zugunsten der Gemeinde verlangen, zur Vermeidung allfälliger späterer Zweck
entfremdungen der Gelder für unterstützte Projekte.


Dino Brazerol


Davos, 27. November 2008


?/;'e> ~ ,r:e/P'C::-
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An den Grossen Landrat 
 
 
Zwischenbericht für das Projekt „Befristete Arbeitseinsätze für Sozialhilfeempfänger-
Innen in den Betrieben der Gemeinde Davos“ 
 
 
Einleitung 
 
Um teilarbeitsfähigen Menschen, die seit mehreren Jahren erwerbslos sind, eine Perspektive zu 
bieten, wurde das Projekt „Befristete Arbeitseinsätze für SozialhilfeempfängerInnen“ vom Sozial-
dienst initiiert. Das Projekt wurde am 2. Juli 2009 an der Sitzung des Grossen Landrates bewilligt 
(Protokoll Nr. 09-536). Es sieht vor, 300 Stellenprozente mit einem Einsatzpensum zwischen 50-
100 % und einer Einsatzdauer von 3-12 Monaten zu schaffen. Der Stundenlohn von Fr. 20.00 
wird mit den Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe verrechnet. Das heisst, es entstehen 
aufgrund des Projekts direkte Kosten von Fr. 23'724.00 für die Gemeinde Davos. Bei diesen 
Kosten handelt es sich um Sozialversicherungsbeiträge. Die in Frage kommenden Personen 
haben die Möglichkeit, sich wieder in die Arbeitswelt zu integrieren, und auch die Chancen auf 
eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt würden sich erhöhen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich 
eine Rahmenfrist bei der Arbeitslosenversicherung zu erarbeiten. Die beruflichen Integrations-
programme wie das Einsatzprogramm IIZ im Von-Sprecher-Haus und die ARGO sind eher teuer 
und nicht für alle Personen geeignet. 
 
 
Verlauf 
 
Im Antrag an den Grossen Landrat vom 2. Juli 2009 wurde ausgeführt, dass die verschiedenen 
Abteilungen der Gemeinde dem Sozialdienst melden sollen, in welchen Bereichen Einsatzplätze 
geschaffen werden können. Diese Meldungen erfolgten, mit wenigen Ausnahmen, nicht. 
 
Während der 1. Projektphase wurden folgende Themen bzw. Aufgaben bearbeitet: 
 
– Kriterien zum Personenkreis: Es handelt sich um Personen, die von der Arbeitslosenkasse 


ausgesteuert wurden und seit mehr als 1 Jahr finanziell unterstützt werden. Die Arbeitsfähig-
keit sollte mindestens 50 % betragen. Anschliessend muss eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt 
angestrebt werden. Sollte dies nicht gelingen, kann ein Anspruch auf Taggelder bei der Ar-
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beitslosenversicherung geltend gemacht werden (bei einer Beitragszeit von 12 Monaten sind 
dies 260 Taggelder, Stand der zukünftigen AVIG- und AVIV-Revision vom 1. April 2011) 


 
– Einverständnis der Projekt-TeilnehmerInnen: Es wurde ein Profil der TeilnehmerInnen erstellt 


und an den Personalchef weitergeleitet. Gespräche mit den Personalverantwortlichen haben 
stattgefunden. 


 
– Das Projekt wurde zum Teil einzelnen Ressortleitern nochmals vorgestellt. 
 
– Für einen Arbeitsplatz, der in Frage gekommen wäre, konnte vom Sozialdienst keine geeig-


nete TeilnehmerIn gefunden werden. 
 
Im Sinne des Projektes konnten bislang keine TeilnehmerInnen an einen Arbeitsplatz in der 
Gemeinde vermittelt werden. Das heisst auch, es sind keine direkten Kosten entstanden. 
 
 
Zukünftige Entwicklung 
 
1. Der Sozialdienst Davos geht davon aus, dass sich die Situation für die Vermittlung von 


ausgesteuerten Personen in den nächsten Jahren verschlechtern wird. Mit der Revision des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes, welches am 1. April 2011 in Kraft tritt, rechnet das Kan-
tonale Sozialamt mit ca. 60 neuen Sozialhilfefällen im Kanton Graubünden. Wie viele es in 
Davos sein werden, ist noch nicht bekannt. Ausserdem werden bei der Invalidenversicherung 
die Leistungen restriktiver ausgerichtet, alle Renten neu überprüft und zum Teil eingestellt. 


 
2. Es gibt verschiedene Anbieter von Dienstleistungen der Arbeitsvermittlung auf dem Arbeits-


markt. Es sind dies neben privaten Vermittlern vor allem die Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) und die Invalidenversicherung. Wenn jemand von der Arbeitslosenversiche-
rung ausgesteuert wurde oder der Antrag an die Invalidenversicherung abgelehnt wurde, 
kommt die Arbeitsvermittlung der Sozialhilfe zum Zug. 


 
3. Wenn ein Antrag der Invalidenversicherung nach durchschnittlich 2 Jahren Abklärung und 


durch den Sozialdienst bevorschusst, abgelehnt wird, ist die betroffene Person deswegen 
nicht automatisch gesund und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind realistischerweise 
nicht hoch einzustufen. Es beginnt der beschwerliche Weg der Integration. 


 
4. Das zur Umsetzung vorgesehene Modell der befristeten Arbeitseinsätze ist für die Gemeinde 


Davos eine Chance, weil sie Auftraggeber und Zahler in einem ist. Es können auf diese Wei-
se auch Kosten gespart werden. 


 
5. Die Gemeinde Davos könnte ein Vorbild sein für andere Betriebe. Auch passt dies zum 


Leitbild, das erarbeitet wurde, „Davos sind wir“. Es würde zu den Grundwerten eines Betrie-
bes gehören, einige Menschen mit einer Leistungseinschränkung zu beschäftigen. 
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Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Vom Zwischenbericht zum Projekt „Befristete Arbeitseinsätze für SozialhilfeempfängerInnen in 
den Betrieben der Gemeinde Davos“ wird Kenntnis genommen. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Mitteilung an 
– Vorsteher der Departemente I-V 
– Personaldienst 
– Sozialdienst 
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Sitzung vom 25.01.2011 
Mitgeteilt am 03.03.2011 
Protokoll-Nr. 11-81 
Reg.-Nr. B1.5.2 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Interpellation Florian Kamnik betreffend Hallenbad Davos, 
Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
 
Fragestellung 
 
1. Wie ist der allgemeine Zustand des heutigen Bades? Sind alle erfolgten Arbeiten korrekt 


ausgeführt worden oder gibt es noch Mängel am „neueren Teil“ des Gebäudes? 
 
Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Die Arbeiten, welche ausgeführt wurden, sind grossmehrheitlich korrekt ausgeführt. Der „neuere 
Gebäudeteil“ weist keine Schäden auf. 
 
 
Fragestellung 
 
2. Ist es richtig, dass mindestens ein Becken undicht ist und Wasser verliert? 


Wenn ja: 
– Wieviel Wasser verliert das Bad täglich? 
– Wohin fliesst das Wasser? 
– Besteht kurz- oder mittelfristig die Gefahr, dass Armierungseisen und tragende Elemente 


durch das Chlor korrodieren und bersten könnten? 
 
Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Das Becken verliert kein Wasser. Hingegen ist der Beckenumgang undicht, sprich: der Übergang 
der Rinne zur angrenzenden Bodenfläche. Der Beton wird von unten durch die Chlordämpfe 
angegriffen. Ein Gutachten der Firma DIAG zeigt unterschiedliche Schadenbilder auf. Kurz- bis 
mittelfristig sind grössere Investitionen in diesem Bereich unumgänglich. 
 


– Die Frage nach dem Wasserverlust kann quantitativ nicht genau geschätzt und somit 
nicht korrekt beantwortet werden. 







2/2 


Gemeinde Davos, Kleiner Landrat - Interpellation Florian Kamnik betreffend Hallenbad Davos, Stellungnahme des Kleinen Landrates - 
25.01.2011 


 


– Das Wasser fliesst früher oder später in die Kanalisation. 
 


– Die Armierungseisen weisen heute Schadenbildung auf. Es besteht keine Gefahr für die 
Benutzer des Hallenbades. 


 
 
Fragestellung 
 
3. Besteht im Falle von Bau- oder Planungsmängeln eine Garantiepflicht seitens der Generalun-


ternehmung? Sind bereits Forderungen von der Bauherrschaft gestellt worden? 
 
Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Garantieansprüche der Bauherrschaft sind vertragsabhängig. Aufgrund des laufenden Verfahrens 
kann die Gemeinde Davos zu diesem Punkt keine weiteren Aussagen machen. Die Gemeinde 
wird in den Verhandlungen seit rund 3 Jahren durch Rechtsanwalt Dr. Kistler, Davos, verstärkt. 
 
 
Fragestellung 
 
4. Meines Wissens wurde dem Grossen Landrat noch keine Bauendabrechnung vorgelegt. 


Liegen die Zahlen dem Kleinen Landrat und der GPK vor? Bis wann können der Grosse 
Landrat bzw. die Stimmbürger mit den Resultaten rechnen? 


 
Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
Diese Aussage ist korrekt. Die Gemeindearchitektin hat bei ihrem dannzumaligen Amtsantritt im 
Juli 2007 die Abnahme der Bauabrechnung verweigert. Im Anschluss daran wurde die GPK 
durch den Kleinen Landrat informiert. Das wurde seit diesem Zeitpunkt jährlich gemacht. Die 
Gemeinde rechnet gegen Ende 2011 mit dem Abschluss der Verhandlungen, so dass die Bauab-
rechnung vorgelegt werden kann. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Mitteilung an 
– Interpellation Florian Kamnik betreffend Hallenbad Davos vom 7. Januar 2011 
 































